
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 1 (1798)

Rubrik: Gesezgebung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Der schweizerisî
heraus

von Escher
Mitgliedern der geftzgedendeu 5

Hundert acht und
Drittes

Zürich, Montags den

Gesezgebung.
Grosser Rath 22. August.

(Fortsetzung.)
B- Streit vvu den Hosen im Kanton Bern,

der sich in Frankreich niedergelassen hat/ foverc Aus,
lirferrncs seines Vermögens und chut auf sein Kemeind,
und Bürgerrecht Verzicht; der Bittschrift sind Em
pfchlungen von fränkischen Autoritätcn und von seiner
eignen Gemeinde beigefügt. Cartier fodert Ver,
Weisung an die Abzugrechtscommission. Hub er
glaubt/ man soll nicht vorgreifen, west der B ttsteller
sich nicht dem Abzugsrecht entziehen will; er will da-
her mit Vorbehalt der Gesetze die Bitte gewahren.
Anderwerth glaubt, es sey noch Nachfrag nöthig,
um sich allenfalls eines Rükfalls durch Erb zu verst,
chern. H u ber s Antrag wird angenommen.

Akermannn begehrt, daß Haas aufgrfodert
werde, einen Bericht über die Zwekmässigkcit der Ur,
selmerkirche zu dem Versammlungesaal des grossen
Rathes in Luzcrn einzusenden, indem er immer noch
glaubt, dieselbe sey em unschiklicher Ort für unsre
Versammlungen. H art mann empfiehlt das Gym,
nasium in Luzern zu einem Versammiungssaal. Hu
der unterstüzt Akermann. Rubdi folgt und
wünscht cine Commission nach Luzern zu senden.
Bourgois folgt Akermann. Delves will, daß«
Weber, der morgen auf Luzern geht, die Sacheun»
tcrsuche und uns einen Rapport hierüber mache. Oesch
folgt Akermann. Weber spricht wider die Urse-
linerkirche und empfiehlt das Gymnasium. Esch er
widersezt sich einer Gcsctzeszurüknahme, ohne denGe»
g n >anb zu kennen; er war der erste, der sich wider
Bestimmung der Ucselinerkirche zu diesem Gebrauch
sczte, und damals schon begehrte das Direktorium
einzuladen, durch sachverständige Männer die Sache
untersuchen zu lassen; er erneuert daher jezt wieder
diesen Ancrag, damit mnn nicht in den Fall komme,
Gesetze zu machen und zurükzimehmen, ohnc dieSache
ju k.nnen, und er gerade auc>> hier glaubt, das Gym
uasiua, sey an einer zu geräuschvollen Stelle, um

ie Republikaner
iegeben

und usteri,
fthe der helvetischen Republik.

dreissigstes Stück.
Quartal.
r?. September -798.

für diesen Zweck brauchbar zu seyn. Jomini fodert
Aufschub der Ausführung des erlaßnen Dekrets bis
die Sache endlich bestimmt entschieden sey; indenz
sonst Haas immer fortarbciten lasse. H a rtm a nn
vertheidigt das Gymnasium. Gmür folgt Eschern.
Zimmermann will Haasen 2 Mitglieder beiord,
nen und dann deren Bericht erwarten. Dieser Antrag
wird angenommen und hierzu geordnet: Weber und
WYder.

Das Direktorium übersendet eine Bittschrift der
Stadt Baden, welche aus den benachbarten Klöstern
wegen dem Durchmarsch der französischen Truppen Um
terstützung an Wein und Getraide fodert, welches sie
MÜkgebcn will, wenn andere Gemeinden mehr bela»
stet sind als sie. Das Direktorium empfiehlt diese
Bittschrift den geftzgebenden Räthen. Zimmer-
mann will dem Begehren entsprechen. Hartmann
will eine Commission niedersetzen und erst untersuchen
lassen, ob in den Klöstern genug Vorräthe vorhanden
seyen. Lüscher folgt Zimmmermann, fodert
aber, daß man andere Gegenden, die ebenfalls be,
drängt sind, auch unterstütze. Z i m m e r m a nn be,
harret auf seinem ersten Ali rag. Huber unterstüzt
Zimmermann; eben so auch Deloes, weil man
andere Gemeinden auch unterstützen werde, wenn sie
es fodern. Zimmermannö Antrag wird ange,
nommcn.

Das Direktorium übersendet eine Bittschrift von
Zoiling er in Schirmensee am Zürichsee, welcher
auf den Fall hin, daß er sein Schiffahrlsrecht ver»
lieren sollte, eine Enrschädigung begehrt. Diese Bitt»
schuft wird der Cchiffahriscommissiou zugewiesen.

Das Direktorium übersendet eine Bittschrift des
Weibels des Schlosses Lausanne, der ein Leibge,
ding begehrt. Deloes begehrt Vertagung, Car»
tier folgt. Der Antrag wiro angenommen.

Das Dtstriktgcricht von Bern macht Emwendun»
gen gegen eine Verordnung des Iusilzininisters. deren
zufolge die Distriktsgerichte alle Criminalprozcsse zurrst
untersuchen sollen, da hingegen dasselbe glaubt, diese
Untersuchung sollte dem Kanronsgertcht sogleich olstie,



gen. Custor fobert Verweisung an dleIustizpflege»
commission, ungeachtet er die Grunde so wichtig
findet, daß er zur Entsprechung der Bitte sehr ge»

neigt ist. Dieser Antrag wird angenommen.

Senat, 22. August.
Thörig, der am igten Juli abwesend war,

leistet den Pürgereid.
Lüthi v. Sol. und Bad ou berichten im Na»

men einer Commission über den Beschluß, der den

Geistlichen ihre Besoldungen zusichert; die Commission
findet, weil der Beschluß über die Zchendcn weder
angenommen noch verworfen ist, so seyen nur 2 er»

gangcne Beschlüsse, durch die die Einkünfte der Geist-
lichen Abbruch leiden könnten, jener nemlich über den

diesjährigen Zehenden und der, welcher den Sequester
der Klostergüter verfügt hat; sie sieht das Eigenthum
für so heilig an, daß sie eine Erklärung, welche vor-
handene Besorgnisse hebt, und den fur den Gehalt
der Geistlichen durch jene2 Beschlüsse möglichen Scha
den aus dem Narionalfchatz zu vergüten verspricht,
billigt und den Beschluß anzunehmen räth. Sie würde
nicht zu seiner Annahme rathen, wâ er Bezug aus
das noch nicht angenommene Zehenden - Aufhedungs-
dekret hatte, weil alsdann sich der Staat die Bejah»
lung der Religionsdiener aufladen würde, was ohne
dominirende Religion nicht geschehen kann.

Lang: Die Diener der Religion sollen bezahlt
werden, aber so wie die Konstitution es will; der

Staat bezahlt nur die öffentliche» Beamten; die Kon-
siitution will ferner, daß alle Gehalte verhäitnißmas-
sig nach der Arbeit jeder Stelle bestimmt seyen; wo
findet das bei den gegenwärtigen Gehalten der Geist»

lichen statt; und doch solle» diele fortdauern, weil,
wie man sagt, die Gesetze keine rükwirkendc Kraft ha»

den sollen; würde dies allgemein geilen, so hätten
wir auch die Konstitution nie annehmen können. Die
Besoldungen aus den ehmal gen Kantonskassen haben

mit Annahme der Konstitution aufgehört und müssen

der Konstitution gemäß eingerichtet werden; der Be»

schluß könnte sogar auch auf die Chorherren — deren

Amt darin besteht, daß sie die Früchte der Erde ver«

,xhren- ausgedehnt we den; — er stimmt für Ver»

Weisung und bildet also die Minorität der Commission.

Meyer v. Arbon sieht in den, von Lang frei

lich mit Recht gerrügten unverhältnißmäss-geu und

ungleichen Pfründeinkommcn, keine» Grund die Rcso

lulion zu verwerfen; in der Folge wird schon da'ür

gesorgt werden, daß ein jeder nur nach seiner A-be-t

bezahlt werde; er nimm: den Beschluß an. Duc
ebenfalls ; er bemerkt gegen Lang, die Regierung könne

sich unmöglich mit Bestimmung der Gehalte der Re-

ligionsdiener abgeben; die Gesellschaften und Ge»

meindcn, welche solche haben wollen, werden das

thun — aber wenn der Staat die zu diesen Gehalten
bestimmten Güter an sich gezogen hat, so muß er jene

dann auch zahlen. Muret nimmt einzig aus dem
Gesichtspunkte den Beschluß an, daß alle Religions,
diener, welche wirklich Funktionen thun, durch die
bis dahin gegebenen Gesetze keinen Abbruch ihres bis»
herigen Gehaltes leiden ivllcn. Lüthi v. Gol. er»

klärt, daß nur von Seelsorgern und nicht von Coor»
Herren u. s. w. in dem Beschluß die Rede ist. Aus»
gleichen werden sich in der Folge die unverhaltmäßig
verschiedenen Gehalte von selbst ; jede Gemeinde wird
ihren Pfarrer selbst bezahlen und der Staat wird ohne
Zweifel bestimmen » wie viel jedes Individuum, we,
nigstens zu zahlen bat, wer alsdann mehr geben will,
mag es. Usteri stimmt für Annahme und sieht den

Beschluß als einen höchst einfachen aber unter den ge»

genwärtigen Umständen zur Beruhigung nothwendigen
Gerechtigkcitsakt an; wir haben noch gar nicht daran

gedacht, durch irgend einen unserer Beschlüsse in den

Gehalten der Geistlichen etwas abzuändern; wenn

nun durch den einen oder andern derselben, diese

Gehalte gegen unsern Willen und zufälliger Weise soll»

ten gelitten haben, so ist's in der Ordnung, daß sie

dafür vom National schätz entschädigt werden: der Be»

schluß ist übrigens so abgefaßt, "daß er nichts Bin»
dendcs enthält, und zukünftige Verfügungen über die

Verhältnisse und GeHalle der Geistlichen durchaus nicht

hindern kann. Zäslin stimmt der Commission bei;
die vorhandenen Besorgnisse mögen dann doch durch

den Beschluß über Zeheudcn u. s. w. welchen wir frei-
lich noch weder angenommen noch verworfen haben,

vermehrt worden seyn. Mün gcr will den Beschluß

nicht annehmen; er findet, der Staat würde sich da»

durch allzu grosse Lasten aufladen. C r a uer will zwar

annehmen, doch findet er die Resolution unbestimmt;
das Wort Reltgionsdiener wird verschieden

ausgelegt werden; der gross« Rath hätte auch sogleich

mehr vcrhäitnißmäßige G halte bestimmen können.

Kubli findet, man dekret re immer dies und jenes,

was von der Nation entschädigt werden soll; aber

wenn es einmal zum Zahlen kommen und die Rechl

nungen eingehen werden, wie wird's dann aussehen -

Im Ganzen findet er billig, daß die Gehalte derGe st»

lichen bis gegenwärtig — durch keines umrcr De»

krece Schade« leiden sollen; aber er siehtauch di en

Schaden nicht und glaubt, es müßte denjenigen Ge»

meinden, die ihre Geistlichen selbst zahlen, weh thun,

wenn für die Geistlichen auocrer Gemeinden sogresie

Summen in den Slaatsrechnungen zum Vorschuit
tonim n; er wünscht die Hache ein paar Tage aiNjU»

schieben, um zu näherer Ueberlegung Zeit zu haben.

Ruepp sagt, eS sey jezr nicht nm Gehaltsbestim»

mung zu thun, sondern um Zusicherung des versau

»en Gehaltes; diese sey für die Ruhe der R pum»

nothwendig; eine Menge sehr durstiger Pfarrer ve

dürfen der dringendsten Unterstützung. Bertholle
findet in dem Beschluß ein constitutionellcs »nb

incoiistitutionellcs Gesetz vereinigt. Der rote A""'



berKonstitutkon verheißt denen, die ihre Gehalte durch
die Revolution verlieren, Entschädigung; in vieler
Rükstcht st mine ich der Resolution bei ; dagegen soll
n?ch dem 6. Art. d. Konst. keine herrschende Religion
seyn; wie ist das aber möglich, wen» der Staat Re-
ligiousdiener und eine» Cultus bezaittt? Ich weiß wohl,
daß wir eine Religion haben müssen und ich ehre sie

Von ganzem Herzen; aber wir sollen auch die Freiheit
der Gottesdienste schützen und aiso keinen vom Staat
bezahlen lassen; wollten wires, w würde vermuth
lich die Nation sich widersetzen; ich verwerfe den Be-
schluß. Laflechere: Berchollet irrt sich; es sind
wirklich die Gemeindcn und nia r der Staat, die zah-
len, indem der Staat die für diese Gehalte bestimm-
ten Güter an sich gezogen hat Mutiger: Wenn
aber das Volk den Zehenden mit einem halben vom
Hundert loskaufen uns hernach die Pfarrer zahlen
sollte; das wäre schön! Berth oll et: Laflechere
irrt mit seinem aufgestellten Paradoxon noch weit
mehr; wann die Gemeinden und nicht der Staat
zahlen, so ist es ja ganz uuuörhg, daß das Gesetz
elivas darüber verfüge. Bad ou: Man entfernt
steh von der Frage ; es ist nur vo» Ersatz des Gehalr>
Verlustes die Rede, welchen n sere bisherigen Gesetze
möchten hervorgebracht hâu; dies ist eine Schuld,
die wir unstreitig bezahlen müsse»; sey sie nun kleiner
oder grösser; das ist gleichviel; die Resolution muß
angenomm n werden. Gcuhard: Die Resolution
soll beruhigen und den Pfarrern, die wirklich Mangcl
leiten, Hilfe bringen; beides ist dringend. Barras
will gar nicht in die Frrge cinrrctcen, ob derStaat,
oder die Gemeinden und auf welche Weise sie die Kir-
chendiener bezahlen sollen; dieses ist eine, dem gegen-
wurngen Beschluß durchaus fremde Frage; er bemerkt
eiiizi,,, daß Klöster und andere Geistliche als gesejliche
Körper angeiehcn wurden, die mithin so gut wie an
dere Eigenthum besitz n und darüber frei dispouiren
konnten ; sie bezogen hre Gehalte rcchkinässig und eben-
falls als Eigenthum. Die Konstitution garantirt die-
ses Eigeut un; durch verschiedene bisherige Gesetze
ist es zum Tncil geschädigt worden; Entschädigung
hiefür ist allo unvermeidlich. Die Religionsdieucr
sind kirchliche Beamte wie wir bürgerliche Beamte
sind; jede b'rz<-r! ehe Gesellschaft muß eine Religion
haben ; ^r Mensch ist an eine Cultur, an eine Reli,
gion, früher gebunden als er in die bürgerliche Ge
scllschatt tritt. — Man schließt die Discussion und
will das Stimmcnmehr aufnehmen.

Bodmer wid rsezt sich; er habe die Pflicht seine
Meinung zusagen; Gott sey sein Zeuge und die gegen-
wärtigcn Mitglieder werden ihm, wo nicht alle doch
me-st glauben. daß er Wahrheit sage. Er sinde den
Beschluß bedenklich; es scy darin von der ehrwüre
blgen Klasse der Geistlichen die Rebe; ehr wür,
big! freilich sie hätte es seyn können; niemand yätle
bei der Revolution mehr Gutes.wirken könne» als

die Geistlichen; wer hat aber grössern ZIbcrwillen gee
gen die Kon,lilur.vn gezeigt, wer eüriger das Volk
dagegen aufgereizt, als eben dieG-istlicheu; und das
soll nun die ehrwürdige Klasse hcissen! Das
Evangelium und die Konyituriou hätten sie verglei-
cheu sollen, dann konnten sie alles ausrichten. Beide
fobern das gleiche; warum eifern sie dann gegen die
Konstiluriou? — Wo ist Überbein em Gcistlicver, den
seine Gemeinde lieb hat, der darben müßte? Will
man sie dann entschädigen ehe sie gelitten haben?
Nur sie, und dagegen die wahre» verfolgten Patrioten,
die so viel iille^, sollen nicht entschädigt werden.
Können sie nicht einsehen, daß das Evangelium und
die Konstitution eins sind, so will ich es ihnen zei-
geu und den Beweis von Kapitel zu Kapitel führen;
Gott wird Kraft dazu geben! Darum verwerfe ich
den Beschluß.

Der Beschluß wird mit grosser Stimmenmehrheit
angenommen.

Muret: Wir haben einen ausgezeichneten und
um die Revolution sehr verdiente» Patrioten, den B.
Cart von Morsee in unserm Saale; ich trage darauf
an, daß er zur Ehre der Sitzung eingeladen werde.
Lüthi v. Sol. findet, es wäre ungewohnt, jeman-
dem der dem Senat nichts vorzulragcn hat, die Ehre
der Sitzung zu geben. Muret erinnert, daß man
dem B- Castellan schon die gleiche Ehre erzeugt habe.
Crauer will keine Etiquette beobachtet wissen, wenn
von verdienten Patrioten die Rede ist; es sey nicht
zu besorgen, daß unser Saal zu eng für sie werden
wird. Laflechere: Wir werden selten Gelegenheit
haben verfolgte Patrioten mit grossen Talenten ver-
bunoen, wie im gegenwärtigen Falle zu ehren. Mu-
rels Antrag wird angenommen. Muret bemerkt,
Carts Bescheidenheit vermehre noch seine Verdienste;
er hat sich bereits aus dem Saale entfernt.

Die Discussion über den Ze y enden be schlug
wird sortgesczt. Lang S gestrige Meinung wirb in
französischer Sprache vorgetragen.

Scherer: Die Kommission des Senats hat mit
vieler Klugheit die Unauueymlichk.ic vcS Beschlusses
dargclhan; an die Konstitution und an den Bericht
der Kommission halte ich mich; stall 1/2 vom Hun«
dcrt, hätten eiu und ein halbes vom hundert alleS
zehndbaren Landes verlangt werden sollen; ich kenne
viele Bau rn, die auf diese Arr sehr gerne den Zehen-
den loskaufen würden; diese, die den Staat retten
wollen verdiene» eher ehrenvolle Meldung als andere
die ihn zu rumiren trachien; wo wollte der Staat
das Geld zu allen den Entschädigungen hernehmen;
müßle das nicht zum SraalSdanqaerot führen? Ich
weiß wohl, daß der Landbauei alle mögliche Aufmcrk-
samkeil verdient, ich wünsche ihm jede Erleichterung;
alle Staatsbürger müss.n verhait.iißmässig gleich zur
Erhaltung des Staats beilragen; aber wein viel gv»
geben ist, von dem wird auch viel gefodtrt.



Zaflechere: Die ohne Zweifel übertrieben vor-
gestellten Zeitumstände bewogen den grossen Raih eine
Resolution zu geben, ehe er die zu ihrer 'Abfassung-
nothwendigen Data und Kenntnisse gefammcit harte;
der Bericht der Kommission lasse wenig darüber zu
sagen übrig : eine neue Resolution wird das Wohl des
Staats und aller Klassen des Volks besser und zwei-
niässtger zu verbinden im Stande seyn. — Die vor-
handene würde auch nur dem reichen Gutdesitzrr, nicht
dem kleinen und ärmern Landbaucr zum Vortheil gr-
reichen. — Genaue Uebersichten aller Zehenven Heloe-
tiens zeigen, daß ein sechster Theil derselben in Hän
den von Partikularen ist; wenn also alle Zehendpfiich-
tigen einen sechsten Theil ihres schuldigen Zehenven-
kapitals zahlen, so können daraus die Partikuiacbesitzer
entschädigt werden; der Staat ist alsdann Besitzer
aller übrigen Zehenden, und kann denselben in eine
andre Abgabe verwandeln, die gleichmässig von allen
Staatsbürgern zu erheben ist. — Der Zehenden für
dieses Jahr sollte in Natura oder in Geld erhoben
werden. — Der Ehrschaz wird für den Staat in ein
Einschreibegeld (llroit â'enrsZrtîrement') verwandelt
werden können; der Partikularbesitzer muß auf eine
billige Weise entschädigt werden.

Lüthi v. Langn au bezeugt, daß er unbefangen
spreche, indem seine Eltern dafür gesorgt haben, daß
er wenig bei der Sache interessirt ist; er habe jeder-
zeit aus reinem Triebe des Gewissens gesprochen und
der Gerechtigkeit beigepflichtet. Die Feudalabgaben
seyen von Usteri und einigen andern nur von der Seite
des Neh mer 6 bekrachtet worden; allein der Geber
müsse seinen Vertheidiger auch haben; er wolle also
ein Wort für die nüzliche Menschenklasse sprechen, de
ren Menschenrechte von der privilegirten Klasse so lange
verlezt worden. — In Rüksicht auf den Ursprung der
Feudallasten, schildert er ihre gewaltsame Einfuhrung;
Zehenden seyen nicht der zchende Theil des Bodener-
trags, sondern Verzollungen des menschlichen Zuthuns
dabei; sie sind der höchste Wucher, oder vollendete
Betrügerei, da nach den alten Gesetzen eine Schuld
höchstens mit 5 vom Hundert verzinset werden soll;
— er schildert die Abscheulichkeit des Ehrschatzes,
der beim Tod des Hausvaters die trostlosen Kinder
beraubt. — Gedenket, ruft er, des bisher gedtükten
Landmannes, daß er erleichtert werden muß; daß er
die Stärke des ganzen Staates ausmachte; helfet alle
an der Last tragen, so wird sie allen leicht werden.
Der B Lang habe alles treflich zergliedert, und ihm
sehr viele Mühe erspart; — er hätte zwar ungleiche
Bestimmungen für Zehenden und Bodenzinse gewünscht;
jedennoch seyen dieser und andere Mängel zur Ver-
werfung nicht hinreichend, die auf der andern Seile
weit »achtheiligrr seyn würden; den Mängeln könnte
durch nachfolgende Beschlüsse abgeholfen werden. —
Dre Folgen der Verwerfung könnten fürchterlicher wer-
be«: hier liegt gewiß eine Schlange im Grase, die

Absichten hat, vielleicht Bürgerkrieg bereiten willMan dcnke nur an die um ein Drittel oder die Hälfte'
sett oer Revolulion>gtsunkencn Güterpreise, und daß
der Kapitalist allem es ist, der durch die Revolution
gewonnen hat. Er nimmt den Beschluß an.Badou: Wann ich den Beschluß verwerfe so
geschaht es nicht, um dcr in dem Bericht der Kom-
mission aufgcstellren Gründe willen; die Strenge der
Grundsätze des lez.'cru hat mich mcvt weniger erschrckt,
als die Gebrecpen des ersteren — beide Extreme
sollen vermieden werden, Die Resolution bchandclt
nur Unrcchl zwei durchaus verschiedene Dinge - Ze,
yeaoen und Bodcuzmse gleichmässig; mit Unrecht sezt
sie auch den Ehr-chaz gänzl ch aus oic Seile, JnRük-
stcht auf den Zchenden muß allerdings bestimmt wer-
den, ob er Schuld, oder Abgabe ist, im leztcrn Fall

Loötausulig statt fmden, denn man kauft
sich von einer Abgabe nicht los; ich halte ihn für eint
Abgabe: eine Schuld sezr einen Glaubiger und einen
Schuldner die zu,ammcn eine» Kontrakt machen, vor-
aus. Nun hat für den Zehenden me ein solcher Kon-
re..kt exisiirt; niemand wird einen solchen vorweisen
können, und eben dadurch unterscheiden sich Zehenden
und Bodînzinse. — Dec Zehenoe ist die drückendste
aller Auflagen; seinen Ur piUNg ausfindig zu machen
ist so ichwer nicht; wir keimen ihn. Der Stamm
b'evi erhielt von den übrigen Stämmen den Zehciiden,
nicht als Zehenden, sondern weil er keinen eignen M-
theil Land erhielt. Die Concilien im 6ten Jahrhun-
dert schrieben den Zeheuden aus, und fanden Weder-
stand; unter Karl dem Grossen ward durch ein be«

stimmtet Gesej die Zahlung des Zehenden für den M
terhalt der Geistlichen befohlen. Man spricht von den

verschiedenen Besitzern, die der Zehende durchgangen
>si; dieß hat seine Narur nicht'geändert; seme Be-
simimung hat geändert durch Mißbrauch, und ich

klage darüber: Abgabe bleivr er immer, und als Ab-
gäbe kann er nicht losgekauft werden, — die Nation
kann sich nicht dafür enrschädigen lassen, und die Na-
tion, oder der Staat ist es, der die Privatzehendbesitzer
entschädigen muß. Indessen da ich überzeugt bin, daß

der Gucsocsitzer in der Aufhebung des Zchenden Vor-
theile findet, so will ich, daß er der Nation, in H-n-
ftcht aus ihre Armuih zu Hülfe komme; würde die

Resolution ein vom Hundert zahlen lassen, so nähme
ich sie an, indem alecann die Nation sich keine Last

auflegte; müßte sie aber auch sich dabei einige Schuld
auflegen, so ware kein Grund zu klagen; diejenigen
Kanione welche Zehenven zahlen, haben auch viel Na-
tionaigmcr, me sie dem Staat bringen, und es ist

b-llig, daß ein Theil dcrftl"nr zu Erleichterung des

Landes verwandt werde. Ich verwerfe den Beschluß'
in derVolauSfttznng, der g oss? Rath werde uns eine«

in jeder Ruksichr aimchmlichern tierern; hätte ich

icheu dem Bericht der Kommission und dem Beschluß

zu wahicn, so würde ich diesen vorziehen.



Der schweizerèst
heraus

von Escher
Mitglieder» der gesezgedeudeo S

Hundert neun und

Drittes
Zürich, Dienstags den

Gesrzgedung.
Senat 22. August.

(Nachmittags 4 Uhr.)
Der Beschluß weicher dem B. Jac. Maurer v»n

Zollikon, Kam. Zü>,ich die Niece ft ner verstorbenen
Frau zu Heuraryen erlaubt wird ve> lesen. Muret:
Wir haben kürzlich einen Beschi ß verworfen, der
die Wittwe eures Onkels zu heurathen erlaubte; es
scheint, mit greichcin Grund müsse auch dieser verwor»
sen werden; zudem fi che ich, daß eben die Gründe
welche die alten Regt, ungen solche Heurathen zu ver
bieten bewogen, hier vorhanden sind: Verbindungen
nämlich, die schon wahrend der vorherigen Ehe statt
fanden, die Erhalrung guter .Mitten verlangt Hand«
hadung des Gesetzes. Zäsiin findet, der gegenwär«
tige Fall sey vom gestrigen doch etwas verschieden;
eine leibliche Niece fand dorr statt, hier ist von der
Niece einer verstorbenen Frau die Rede; da aus die-
ser Verbindung schon ein Kind vorhanden ist, so ware
er geneigt anzunehmen. La flechcre findet auch we
nig Aehi.lichkeit zwischen beiden Fallen; es wäre hart,
einem dreijährig.» Kinde Vaier und Murker verjagui;
Menschenliebe und Sittlichkeit scheinen gleichmässig
zur Annahme zu rathen. Mitrelholzer stimmt
Muret bei. Meyer v. Ar au ist Laflechere's Mci
nuiig; er kennt sogar ein paar glülliche Ehen, wo der
Mann die Schwester seiner verstorbenen Frau gehen«
rathet hatte. Kubli würde zwar nie zu einem Ge«
sez handbieten, nach welchem Man seine Niece hcura
then konnte; aber im gegenwärtigen Fall stimmt er
Las. chere bei. Lang will auch annehmen; er sieht
weder etwas sittengefährliches »och konstirulionswidri«
ges in dieser Heurath; die Verwerfung des Beschluß
ses ware die Menschlichkeit beleidigend uist> constitu«
tionewidrig, indem der 6. §, der Konstitution sagt:
die Gewissensfreiheit sey unbeschränkt.
Usteri: Em bestehendes Gesez verbietet diese Heu
rath; die Richter sind verpflichtet die Gesetze zu Hand-
haben; in Folge dieser ihrer Pflicht haben sie das
jftgenwartige Heurathsbegehren abgewiesen: und nun

je Republikaner
lege b en

und Ustert,
ithe der helvetische» Republik.

dreißigstes Stück.

Q u a rtal.
i8. September 1798.

sollen wir Dispensation ertheilen, das ist: willkührs
lich vom Gesetze lossprechen. Dazu sind wir nicht hier,
und wir würden durch solche Handlungen der Will«
kühr, die Achtung für die Gesetze wenig befördern, und
den zu ihrer Handhabung geftzren Anthoritäken wenig
Aufmunterung geben; das vorhandene Kind wird
durch die Dsspeniation der Eltern weder besser noch
glük.icher; laßt uns die Vorurtkeile die ihm schaden
können, auf ganz andere Weift bekämpfen. Lüthi v.
Sol. stimmt Usteri bei; wer will zu einem solchen
Ge?ttze stimmen, das die Sittenreinheit untergraben
würde? Frossard halt es für wesentlich zwischen
Bluts« und Allianzverwandschalt zu unterscheiden, in
der lezten sey die Hcurach mit der Niece nicht ver«
boten. Bodmer erinnert daran, daß er lezkhin ge«
sagt habe: man wolle alles beim Alten bleiben lassen;
man sage izt: die Richter haben nach ihren Pflichten
gehandelt; wenn daS Grund hat: wozu finden denn
Appellationen statt. Das Evangelium spricht, und
wer dem ncht glauben will, den sende ich an den
Erzvater Jacob; er frage ihn wie er sich mit Leha und
Rahei befunden hat. (Gelächter) Schneider nimmt
billigen Anstoß an solchem Bespotte und daß die Se«
natoren daran Theil nehmen mögen, er bittet zu be«

denken, wie viele Petitionen unsere erste Ertbeilung
einer Heurathsbewilligung zwischen Geschwisterkindern
nach sich gezogen hat; hier ist ein neuer Fall, der glei«
ehe Folgen yaben kann. Alles dies soll nicht unser
Geschäft seyn; er verwirft den Beschluß. Münger
will annehmen, weil kein Kind und keine Blutsver-
wandtschaft vorhanden ist. Bay erinnert nur noch,
daß in der ersten Dispensation eines besondern Falles,
der Entscheid aller künftigen liegt, indem was einem
bewilligt ward, es auch dem andern werden muß —
Er verwirft den Beschluß. Fornerod ebenfalls. Der
Beschluß wird verworfen.

Der Beschluß welcher der Gemeinde Kcrzers
acht Jucharte» Gemcindgut zuspricht, die ihr schon

von der alten Neuerung im Scptbr. 1797 waren be«

willigt worden, wird verlesen. — Man verlangt eine

Commission. Crauer sieht keinen Grund dazu und



«rill annehmen. Berthollet: Wenn das Land zu-,
gesprochen war, so braucht es keines neuen Beschluss
ses; widrigenfalls, oder sind Reclamation-n vorhan-
den, so gehört die Sache vor den Richter und nicht
vor das gesezgebende Corps; er will v rwerfen, oder
eine Commission niedersetzen. Müngcr kennt die
Lage des Geschäfts, und findet keine Schwierigkeit an
zunehmen. Zäsiin will annehmen. Fornerod
stimmt für die Commission. Der Beschluß wird an-
genommen.

Der Beschluß welcher das Direktorium einladet,
bis zu Ernennung eines Kriegsministers, einen vcr-
Häncigen Offizier an seine Stelle zu setzen, wird ver
lesen. Fornerod will zur Tagesordnung überge-
hen, oder verwerfen, der Minister der auswärtigen An-
gelegenheitcn sey vermöge der Konstitution Knegsmi-
nister; freilich habe man seither statt 4, 6 Minister
gefezlich beschlossen, allein so lange der Kriegsminister
nicht ernennt ist, bleibt sein Departement mit dem der
auswärtigen Angelegenheiten verbunden. Usteri:
Das Gele; hat sechs Minister, und unter diese» «inen
Kriegsminister fcstgesezt; dieser Kriegsminister ist «och
nicht ernennt; es frägt sich nicht, ob ein anderer und
wer indeß sein Portefeuille habe, sondern die
Militaiikommifiion des grossen Rathes wünscht zu ih>

ren Arbeiten einen Kriegsminister, oder wenn das
Direktorium Gründe haben sollte, deren Ernennung
zu verzögern, einen geschiklen Offizier an seiner Stelle
zu haben; ich sehe nicht warum der Beschluß nicht
sollte angenommen werden. Zäslin hat doch eini-
ges Bedenken sogleich anzunehmen; er meint eine Both-
schaft des Direktoriums hätte vorangehen sollen; er
will eine Commission niedersetzen, um zu untersuchen
was eigentlich der Wunsch des grossen Rathes und
des Direktoriums sey. Erauer findet die Commis-
sion überflüssig. Laflechere will annehmen; die
Constitution verlaiigt 4 oder 6 Minister; nun sind
wirklich 5 vorhanden; ein Ministerium des Krieges
ist beschlossen, aber noch kein Kriegsminister ernannt;
wie sollte die Initiative des Direktoriums hier noth-
wendig seyn; wie kann man die ohnedieß schon grosse

Gewalt des Direktoriums auf diese Art noch mehr
ausdehnen wollen. Fornerod nimmt seine Mei-
«ung zurük. Lüthi v. Sol. tadelt den Beschluß,
weil das Direktorium einen Minister ernennen soll
und nicht einen Offizier an seiner Stelle. Usteri:
Das Direktorium hat, wie wir alle wissen, für das
Kriegsministerium sein Auge auf einen Mann gewor
fen, der gegenwärtig sich auf einem sehr entfernten
Kricgstheater befindet; der Beschluß scheint mir also
mit schonender Hinsicht hierauf abgefaßt zu seyn, und
vom Direktorium zu verlangen, daß wenn es Gründe
hat, die Ernennung des Kriegsministers noch zu ver-
schieben, es wenigstens einen erfahrnen Offizier an

seine Stelle setze. — Von einer Initiative des Direk-
loriums kann hier gar die Rede nicht seyn; das Oi-
rcktouum kann uns nicht einladen, damit wir das
Direktorium einladen etwas zu thun, was dies m von
selbst obliegt. Duc und Miltclhvlzcr wollen am
nehmen. Bodmer: Wenn ihr den Beschluß nicht
annehmt, so werde- ihrs dem Direktorium machen wie
mir, und es wird euch wenig Ehre bringen. Men,
hard stimmt Lüthi bei; er glaubt durch den Beschluß
wurden wir zu etwas constitut-onswidrigem einladen.
Muret glaubt auch, wir würden Responsabilitätauf
uns laden; er will eine Commiîsion, oder verwerfen.
Bay dankt dem grossen Rath, daß er den Mangll
emcs Kriegsministers fühlt und fühlbar macht; aber
dieß ist hinlänglich; das Direktorium wird es inne
werden; den Beschluß will er nicht annehmen; er sähe
darinn einen dem Direktorium gemachten Vorwurf,^ etwas vernachlässige, was wirklich nicht
der Fall ist. Berthollet stimmt für eine Commis-
fion. Sie wird beschlossen, und in dieselbe ernennt,
Luthi v. i°?ol. Zaslin und Laflechere.

' Der Beschluß welcher in das Pol'zcireglcment der
Rathe über die Aufhebung des S- gels, einen Art.
einschaltet, wird angenommen.

Eben so derjenige, der einen Beschluß vom rz.
^ull zuruknimmt, und vom Direktorio nur verlangt,
baß er seine Botschaften, nicht aber seine übrigen
Einsendungen, in beiden Sprachen übersende.

Auch derjenige welcher dem B. Duquetau, Cant.
Leman, die Legitimation seiner unehelichen Tochter
auf gewohnte Weise bewilligt.

Auf Verlangen des Präsidenten bildet sich der

Senat in gefchloßne Sitzung.

Grosser Rath 2z. August.
Legler fodert Urlaub für drei Wochen, der ihm

gestattet wird. Anderwerth sagt, da man so oft
in Fall komme, Urlaub zu geben, wegen der bevor-
stehenden Sitzesänderung so begehre er, daß man
fur drei Wochen die Räthe einstelle. H u ber bemerkt,
daß eine Kommisston hierüber niedergesetzt sey, und
die Rathe jetzt zuviel beschäftigt sind, um ihre S-tzun-
gen einzustellen. Zimmermann folgt Hubern.
Man geht zur Tagesordnung. Kulli fodert, daß

die sich entfernenden Mitglieder anzeigen, in welchen
Kommissionen sie arbeiten, damit sie ersetzt werden
können, Angenommen.

Cavani fodert in 14 Tagen den Rapport über

die iZZerbrechen der Preßfreiheit, weil man schon vor
einigen Monaten dem fränkischen General versprochen
habe, hierüber Ordnung zu halten, und immer noch

Zeitungsschreiber kontrerevolulionaire Sachen unserm
Volk vorlegen. H über bemerkt, daß ein solcher

Gesetzesentwurf sehr wichtig sey; er wünscht, daß «



Erwartung eines allgemeinen Gesetzes, in 8 Tagen
ein blos provisorisches Gesetz hierüber vorgciegi werde,
Zimmermann folgt, besonders auch weil H aller
in Bern mit seinen hämischen Bemerkungen m den
helvetischen Analen fortfahrt. Carrard folgt ganz
diesen Bemerkungen. Hub er s Antrag wird ange,
nommen.

Das Dlsiriktsgen'cht von Lenzburg beklagt sich,
daß die Muniz-pailtär von Lenzbr rg das Richlerumt
über Frevel sich anmaße, und eine Menge Winkel-
schenkhäuscr erlaubt habe. Zimmermann fodert
Verweisung an das Direktorium, um bas Dchukrs
gericht in seinen Rechten zu schütze». Lüsch cr will
Vertagung bis die Gesetze hierüber publizirt sind. Er-
lâcher folgt Lüsch e r n. H u ber begehrt Verwci-
sung an die gehörigen Kommissionen. Zimmermann
beharret, und will einzig die Weinaueschenkenanzeige
der Kommission zuweisen. HuberS Autrag wird
angenommen.

E sch er sagt, von allen Seiten wird uns das
Bedürfniß Helvetien so schleunig als möglich zu or-
ganisiren, vorgestellt, und doch sind zwei Kantone
noch nicht in Distrikte eingetheilt, und also auch ohne,
Distnktsgerichte; ich fodere, daß zwei Kommissionen
niedergesetzt werden, die eine Distriktseintheilung der
Kanione Luganou. Bellinzona entwerfen sollen. Hüssi
glaubt diese Kamone haben sich selbst provisorisch
eingetheilt und ihre Distriktsgcrrchte gewählt. Po z zi
bestätigt Hüsfi s Anzeige. A k e r m a nn folgt E sch ern,
eben so auch Carrard, dem diese provisorischen
Distriklsgerichtc nicht gefalle», doch wünscht er, daß
die Kommissionen wo möglich die getroffue Distrikts-
eintheilung resprkliren. Esche rs Antrag wird am
genommen, und in diese Kommissionen geoidnet,
lur den Kanton Lugano Escher, Marcacci, Pel-legrini, To m am ich ei und Hüssi. Für den,
Kanton Bellinzona Huber, Giudice, Perrique,^zelio und Bertina.

Enz bemerkt, daß in der Eintheilung des Kam
tons Senns eine Irrung vorgefallen sey, durch die
die Gemeinde Trogen vertheilt werde. Escher fo-
deit Verweisung an die Senkiseintheilungskommls
fion, um die Irrung zu untersuchen. Angenommen.

Secret an und Anderwerth leaen im Na-
men der Zugrcchts - Kommission folgender Gesetzes-
entwurf vor. i.) Es hat kein Zugrecht zwischen
einem Burger einer Gemeinde gegen einen der
nicht dann Burger ist, statt, weil mit der An-
nähme der Konstitution in jedem Kanton ein solches
Recht auîgehort hat. 2.) Auch ist alles Blutzugrecht
ohne einige Ausnahme aufgehoben, z.) Dieses letzlere
bezieh! sich aber nur auf die nach Bekanntmachung
g-genrva.tigen Gesetzes sich ergebende Käufe und
ille>ansse>lingen.

Delves begehrt!, daß dtr Rapport 6 Tage auf

dem Bureau zur Untersuchung liegen bleibe, ehe er
berathen wird. Esch er glaubt, wenn wesentlich-.'
Luken i» einem Rapport bemerkt werden, sollen dieser

angezeigt werden, damit derselbe sogleich der Com-
mission könne zur Ausbesserung ohne weitere Zeitvec-
säumnis zugestellt werden, nu» scheint ihm gerade die--

ftr Rapport in diesem Fall zu seyn, indem nichts da-
rinn von dem nachbarlichen Zug vorkömmt, welchem
zufolge der Besitzer eines Guts, das wegen seines
Nachbarn Gut mit irgend einer Beschwerde, als
Weg oder Wasserleitung 0. d. g. l. belastet ist, das Zug»
recht hat. Er foderr also Rükweisuug an die Kom-
mission. A k er m a n n folgt Eschern, und begehrt
also weitere Berathung des Rapports, in welchem
auch der Tragerzug ganz ausgelassen ist. Carrard
bemêikt, daß der Tragerzug zu den Feudalrechten gc-
höre, und folgt übrigens Dsloes. Zi m mermau n
folgt Delves. Secret an folgt und will, daß man
nie aus dem vorgctragnen Gegenstand hinausgehe,
indem nur hier von den allerbeschwcrlichsten Zugrech-
ten nach der Einladung des Direktoriums die Rede
sey. Der Rapport wird vertaget.

Custor macht im Namen einer Kommission
folgenden Gcsetzesvorschlag. 1) Oeffeutliche Beamte sol-
lcn nur in folgenden Fällen Rechtshändel streitender
Partheyen dem Richter vortragen dürfen. 2) Wenn
die Partheyen wegen Blödigkeit des Geistes, körpei-
lichen Schwachheiten, oder verwickelten Streitsachen
ausser Stand sind, ihre Rechtshändel selbst vorzutragen.
Z) Das Gciicht vor welchem ein Handel schwebt,

-soll emschcideii, sb einer dieftr Fälle starr habe. 4)
Sollen im Allgemeinen diejenigen öffentlichen Bean-
ten, so entweder Sitz oder Stmme in dem Gcrichr
haben, welches über den vorliegenden Falk urtheil',

j oder in demjenigen an welches die Apcllatlou gelang-n
kann, weder persönlich noch schriftlich vor besagtem
Gericht die Procuiatoisstelle veetrecten mögen. Ehe--
nauS glaubt, dieser Rapport sey den schon geäus-
serlen Gesinnungen der Versammlung uwider, und
daher fodert er Zurûkiveisuiig desselben in die Kom-
Mission. Carrard glaubt auch, datz der Rapport
dem Auftrag ulchl entspreche, indessen fodert er dem
Reglemt. gemäß Vertagung der Berathung über den-
selben. Cusior vertheidigt die Kommission die Pe-
rarhung wird vertaget.

Einig« Bürger von Luzern beklagen sich über einen
Befehl der Venvaliuugekamiuer, der die Jagd bis
auf den 1?. Oct. tuy 10 Nthlr. Büß einstellt. Car-
tier soderl Veitagung bis nach der Publikation des
Gesetzes über diesen Gegenstand. Angenommen.

Die Gemeinde Grcisensee im Canton Zürich bittet
um Aufhebung des Zchcnden in einigen urbar ge-
macht 11 G mei'ndgntern' Carrard fodert Milthci-
lung dieser Bittschrift an den Senat der gegenwäitig
mit diesem Gegenstand beschäftigt ist. Angenommen,.



sf6
Ein ganzer Pak Bittschriften für und wieder den

Fehenoen w-rd eveufalls dem Senat zugesandt, und ein

zweyter Pak von verfolgten Patrioten, der Pakrio,
ten Entschädigungs Kommission zugewirftn.

Bewohner der Gemeind Mosierau im Kanton
Argau klagen, daß tny der Eioleisluug zwischen den
Bürgern uuv Himersàsscn ein llntcrichieo gemacht wor»
den fty, da doch die Konstitution Gleichheit fodere.
Earlier fodert Verwei-ung an den Iustizminister.
Custor will Verweiiung an die Kommissioa der Bür-
gerrechte. Secretan fodert infolge des 20. x. ver
Konstitution Tagesordnung. Ln scher folgtSec.etan.
H über glaubt auch die Bittsteller sollen wlrkiieye
Staatsbürger seyn, allein da dieselben auch volles Ge>

nicindrechl fodern, so folgt er Custor. Cartier
folgt Hubern, doch glaubt er, weil die Bittschrift nicht
unterschrieben ist, so wllte man zur Tagesordnung gc
hen. Cartier beharret, weil diese Bürger beschimpft
worden find. Custors Antrag wird angenommen.

Der Staatthaltcr des Kantons Zürich übersendet
eine Bittschrift von Straus aus Winterlingen in
Schwaben, der in Aesch, Distrikts Usters, niedcrge-
sesscn ist: Er fodert das schweizerische Bürgerrecht.
Z immermann begehrt Verweisung an die wegen

Fremden niedergesezte Kommission. Custor und Am
verwerth folgen: Der Antrag wird angenommen.

Ein Pak Bittschriften für und wider Ehehafte»
werden der Ehehaftenkommission zugewiesen.

Die Gemeinden Ionen, Wagen und Krem
barken fodern Vcrtheilung, oder gemeinschaftliche Be,
sorgung eines Gemeinde und ArmengutS, welches sie

mit der Stadt Rapperschwyl gemein haben, und

dessen Benutzung ihnen bisher grvstentheils entzogen

ward. Custor unterstützt diese Bitte, wünscht aber

Vertagung bis der Munizipalitätsbeschluß angenom,
men ist. Billeter fodert eine besondere Untersu-

chungskommission über diesen Gegenstand. Zimmer-
wann folgt Custor, dessen Antrag angenommen

à^Mar cacci fodert, daß die Bittschriften ohne

Verlesung sogleich den sie betreffenden Kommissionen
zugewiesen werden. Secretan sagt, es müsse

aber zuerst untersucht werden, welcher Kommission
die Bittschriften zukommen sollen. Man geht zur Ta-
oesordnung. ^Eine Bittschrift der Gemeind Savigny über Ar,
mengüter wird vertaget. Sechs Bittschriften wegen
Distriktseintheilungen werden sogleich der allgemeinen
Eintheilungskommission Helvetiens zugewiesen.

Die Gemeind Lutry bittet um einen Friedcnsrich,

ter, an die Friedensrichterkommission gewiesen.

Hintersassen der Gemeinde Stabo in Mendrisio
begehren Gleichheit in Rüksicht der Gemeindgütcr, mit
den übrigen Gemcindsgenossen. Hussi bemerkt, daß

dieser Gegenstand schon Jahrhunderte lang im Streit

liege und eine richterliche Sache betreffe über die wir
zur Tagesordnung gehen sollen. Dieser Autrag wird
angenommen.

Die Versammlung schließt ihre Sitzung in ein ge,
Heimes Comite.

Senat, 2z. August.
Lüthi v. Sol. erhäit für 8 Tage Urlaub.--»

Bay wird an seine Stelle in die das Kriegsministerium
betreffende Kommission geordnet.

Die Discussion über den Zehendenbeschluß wird
fortgcftzt.

Berthollet: Alles ist der Veränderung unten

worsen, nichts ist bestandig, in der Ordnung der Na,
tur wie in jener der Moral. Revolutionen sind im,

mer von ordnunglosen Zerstörungen begleitet; jene

vornemilch, deren Zwek ist, neue Fornien den alten

unrerzuschieben -- "Die Geistlichkeit versäumt in kei,

ner Revolution eine Rolle zu spielen, und versucht

immer ihr Ansehn zu -vermehre» — Die Feudâàts,
rechte sind Fragmente der höchsten Staatsgewalt. —

In Frankreich haben Voltaire, Raynat und Rousseau

den Sturz des Feudalkolosses vorbereitet. Die Schweiz
ist unter dem Schutze der fränkischen Lorbeeren in den

Bestz der Rechte der Freiheit und Gleichheit wieder»

gekehrt, und wir sollen an ihrer Befestigung unter

dem Schatten jener Lorbeern aufrichtig arbeiten- -
Zwar bin ich Besitzer sowohl von Frudallasten als von

zehendpflichtigen Gütern, aber Gott bewahre, baß ich

darum, von Interesse geleitet, stimmen sollte ; reiner

Patriotism allein soll mich leiten. Ich will nicht

untersuchen ob jene Rechte als Eigenthum und

Schuld betrachtet werden können. -- Ein Gesetz

ist nothwendig, und es ist nothwendig, daß die

Nation in ihre Rechte, welche die Konstitution ihr

versichert, trette. An den Ursprung jener Feudallasicn

heraufsteigen ist gerade eben so schwer als ihre Rechd

mässigkeit darthun. Nun wir in die glüklichen Zei,

ten immer sich verbreitender Aufklärung vorgeschritten

sind, soll unsere vornehmste Sorge seyn, alle Fcm

dalrechte vonj welcher Art sie seyn mögen, und voraus

den Zehenden, abzuschaffen.
Die Grundsätzeber 5 ersten Artikel desBesastust

ses siiio Grundsatze der Konstitution. Die vorgcschr>e,

bene Aufhebungsweise «st nicht hinlänglich bestimm-

und nicht hinlänglich vollständig; sie ist zum
ihren eigenen Grundsätzen nicht entsprechend. Eoe>>

so unvollkommen ist sie in ihren Folgen. Ich verwerft

sie, aber keineswegs aus den Gründen der Kommst

sion. Ich wünschte einen Beschluß, welcher a»

Feudalrechte ganz aufheben würde; durch sine"
folgenden könnten die Interessen der Eigenthum-
bedacht werden.

Die Fortsetzung im 140. Stück.



Der schweizerische Republikaner.
Hundert vierzigstes Stück.

Gesezgebung.
Senat 2Z. August.

(Fortsetzung.)

Mittêlholzer: Der Bericht der Majorität der
Kommission ist auf Satze der Gcrcchugkett gegründet,
die den Gesezgcber vornehmlich leiten sollen; es bleibt
mir deswegen nur wenig zu sagen übrig; ich
will ganz einfach und ohne Trugschlüsse, wcleye sich
in diesen lezten Tagen verschiedene Mitglieder zu
schulden kommen liessen, sprechen. Versprechen macht
eine Schuld, zahlen macht wett. Der welcher Ze-
henden u. s. w. zahlen soll, hat freiwillig und wissen!-
lich zu zahlen versprochen; also ist hier eine Schuld,
aber auch in meinen Augen eine knechtische, mit Frei
Heu und Gleichheit unverträgliche Schuld. — Allein
bezahlen macht wett. — Wec soll zahlen, wem und
wie soll bezahlt Werdens Der schuldig ist, zahlt; —
dem Gläubiger ein billiges Acquivalent; — sol aid der
Schuldner es thunlich findet, dieß ist der Konstitution
und der Gerechtigkeit gemäß. —

D^or zos Jahren waren die Appcnzeller dem Abt
von St. Gallen fcudaipflichtig; sie wurden als Skla-
ven behandelt; würdig der Freiheit und Gleichheit
verweigerten sie die längere Tragring dieser Lasten;
es entstund ein langwieriger Krieg; die Appenzellcr
siegten über den Abt und die Oligarchen, welche ihn
unlerstuzten; die Appenzellcr als Sieger erklärten sich

frei; aber die auf ihren Gütern haftenden Lasten, Ze
henden und Bodcnzinse bezahlten sie in wenigen Wo-
chen ganz, nach einem billigen, durch richterlichen
Spruch bestimmten Äquivalent. — Den nemlichen
Geist hat Appenzell seit zoo Jahren beibehalten —
aber wie sollte es nun anderen, die jene Schulden
noch tragen, dieselben bezahlen helfen? — Ich ver-
werfe den Beschluß.

Mün ger: Ich war niemals Staatsmaml, son-
dem Unterthan der ehmaligcn gnädigen Herren; die
hatten feierlich verhütet, daß ich die Rechte der
Menichhcit und der Freiheit nicht studiere» konnte;
als Voiksrepräscntanl thue ich nun aber mein Mög
siechstes, um das Versäumte nachzuholen. Die Kon-
stttulion muß unsre heiligste Regel seyn; vor ihr fällt
alle Willkür weg. Durch den isten Art. d. Koustit.,
hören Mit den Gränzen der Kantone auch die privi-
legiiten Stände und die Unterthanen auf; jeder ist
gleich dem andern Staatsbürger und steuerpflichtig. —
Will man die alten Gesetze handhaben, so müsse»
^jcht blos Zehenden u. s. w, fortdauern, sondern auch
alle übrigen Privilegien, Innungen u. s. w. Wie ^

viele haben durch den Verlust von Privilegien Schaden
gelitten, die ihnen ebenfalls durch Erb, Kauf u. f.
w. zukamen, für die sie ebenfalls Briefe und Siegel
hatten. — Er liest hierauf ein Dekret des fränkischen
Nationalkonventes vom 17 December 1792, betreffend
das Verhalten der Generale in den eroberten Landen,
in Folge dessen unter andern auch die alten Steuern
aufgehoben werden sollten. — Eine Proklamation des
G-neral Brüne sicherte ebenfalls die Aufycbung des
Zehenden u. s. w. zu. — Es sey bedenklich, daß die
Kantone, die schon vor zoo Jahren sich los und frei
geschlagen haben, nun diejenigen verfolgen wollten,
die izt erst frei werden. Eine freie Nation hat um
scre Freiheit erobert, unsere Oligarchen weggcschaft;
wir sind nun alle frei. — Indessen will er — aber

gar nicht aus den Gründen den Commission, den
Beschluß verwerfen.

F 0 r n e r 0 d : Ich habe euch schon am 8ten Juni
meine Meinung über die Natur des Zehendens und
seine Loskäuflichkeit vorgetragen; sie hat sich keines«

wegs seither geändert; und wird sich auch durch kei«

nen Mißbrauch der Worte Freiheit und Gleichheit
andern lassen, die man gerade so anwendet, als
wollte man damit alle Freiheit und Gleichheit vernich-
ten. Er durchgeht den Beschluß und tadelt noch vers
schiedeues das, wie er glaubt, weder die Commis«

non, noch die Mitglieder so bisher sprachen, gerügt
haben. — Er verwirft sie. — Er glaubt, jwenn alle
reichen Zehcndpflichrigen 2 1/2 vom Hundert des Ka«
pitalwcrths ihrer Güter zahlten, so könnten die Ar«
men geschont und der Zehende gehörig losgekauft
werden.

Hoch: Wir muffen die Mittelstrasse einschlagen.
Der Zehende ist Auflage auf den Schweiß des Land«
manns gewesen, obwohl das wenige glauben mögen,
die sich nicht damit beschäftigten. Ganz gerecht kann
man die Auflage wohl eben so wenig nennen, als ganz
ungerecht. Gewiß ist's, daß daraus die meisten Be«
dürfnisse des Staats befriedigt wurden, obgleich die
Handelsleute freilich auch das Ihrige beitrugen; da-
gegen waren Regenten, Kapitalisten, Banquiers,
Geistliche u f. w. überall von allen Abgaben frei; alle
Erhaltung des Staats beruhte auf der nüzlichsten
Menschenklasse. — Auf der andern Seite ist die Re«
solution des grossen Rathes auch ungerecht; er ver«

wirft sie, aber nicht aus den Gründen der Commis«
sion; der 1/2 vom Hundert ist zu wenig, der Staat
wird dadurch sehr geschädigt, während er es nicht ist,
der entschädigen sollte; der Loskauf sollte in Natura«
lien, over in Geldge>chehen können u. s. w. -- Er b«



dauert, daß die Kommission die Weltgeistlichen nicht
will vom Staat bezahlen lassen, da jeder begreiffen
wird, daß dadurch die fest sie Stütze des Staates,
die Religion, untergraben würde.

Ruepp zittert, daß jene ehrwürdigen Rechte so

alt sind daß sie nur noch an den Krücken gehen kön»

nen; er fürchtet, sie möchten bald überall zusammen
fallen; wenigstens könne man ihnen zurufen: Halt
dich fest, sonst fällst! Er statte zwar der Cominilsion
den verbindlichsten Dank ab, müsse jedoch ganz an
derer Meinung seyn; — Zehendcn und Bodenzinle
seyen ganz ungleichartige Abgaben. Zehendcn seyen
«ine Staatsabgabe, die nie in andere Hände als die
des Staates gehört habe; Privaten und Korporativ
nen hatten kein Recht solche an sich zu bringen. Dir
Zchendschuldigcn sollen sich nicht loskaufen, der Staat
soll entschädigen; — Er würde sich Lülhi's v. Sol.
Antrag gefallen lassen; will aber izt der Minorität der
Commission beipflichten und den Beschluß annehmen

Stammen: Auch ohne den Willen der Kon»
stitution müßten alle jene Lasten als mit den Rechten
der Freiheit und Gleichheit unverträglich, abgeschält
werden, und es fragt sich nu»: Wie? Die Gründe
der Commission sind schwach ; der Zehende ist mit Ge
walt und List eingeführt worden. Für den Loskauf
nun Zahlung fodern, heißt die, welche Jahrhunderte
durch zu viel zahlten, izt noch dafür strafen wollen.
Die Privatbesitzer werden durch den Beschluß hinläng
lich entschädigt, und können keine vollkommncre Ent>
schadigung fodcr»; weil >hre Reichthümer aus unge-
rechten Privilegien entstand-"'; er nimmt also den Be-
schluß an.

Müller stimmt auch für Annahme; er bemerkt,
daß er durch kein persönliches Interesse geleitet wer
de; nach der Stimmung des Senats indeß sehe er,
daß die Resolution verworfen und der Landmann wie
bisher das kastthier bleiben dürste, mir dem ein jeder
pflügen kann. Diesem widersetzen sich die Konstitu-
rion und die Grundsatze der Freiheit und Gleichheit.
Wie kann der Zehenden Kapital seyn, da er r, 10
und 20 Jahre nicht bezahlt werden muß, sobald der
Boden nicht angeblümt wird ; — Gewalt und Fana»
lismus haben ihn eingeführt. Nicht nur nimmt er
den Beschluß mit Freuden an; er wünschte überall den
Zehendcn mit einem Federstrich auszustrsichen. Tau-
sende harren auf das Gesetz, um wahrhaft frei zu
werden.

Brunn er: Es giebt nichts ungerechters, schad»

sicheres, gefähsicheres, als der aus dem Schweiße
des Laudmanns gezogene Tribut; dies hat der grosse

Rath Angesehen, und darauf seinen Beschluß gegrün,
det. Der Zehendhandel ist dem Sklavenhandel ähu-
sich; wann der verkaufte Sklav eine Gelegenheit sich

zu befreien findet, oder wenn ein großmüthiger Men
schonfreund ihn befreit, welche Entschädigung gebührt

alsdann dem Herrn deS Sklaven? — Ja freilich hat
das Gesetz den Zehenden eingeführt, auf sehr vielem
neu angebautem Lande.— Da die Nationalgüter aus
dem Schweiß des Landes erkauft worden, so mögen
sie zum Theil auch wieder zur Entschädigung der Par»
likularen verwandt werden ; der Staat wird daraus
nicht verarmen.

Bundt weiß fast nicht, wie er stimmen soll,
da er so viele Gründe für und wider angehört hat.
Die Feudaiabgabcn findet er aber auch gar mmchr,
weil der Schöpfer der Welt alle Menschen frei erschaff

feu hat und jeder Mensch, wanner sich in seinemHer»

zen prust, zu dem andern sagen muß : ich binMensch

wie du. Alle Bewohner des Erdbodens von Anbe»

ginn der Welt bis iezt sollten in gleichen Rechte»,

Rang, Titeln u. f. w. seyn, was wir bis dahin nicht

erkannt haben;-- die Welt ward von Menschen an»

gepflanzt und dadurch entstand das Eigenthum. Nur
eigennützige und ehrgeitzige Gesellen, die Gift in Ma»

gen bringen, haben Lasten auf den Landmann gellgl;
allgemeiner Luxus brachten die nüzlicheu Geschäfte

in Verachtung; allmählig kam der Fanatismus, die»

ses gefährliche Thier daher; dcrgröste Lehrer dcsChri»

sienthums Halle doch Freiheit und^ Bruderliebe ge»

predigt; er hatte den stosien Pharisäern zugesprochen

— und hernach wollten, die, die sich Christen und Zu»

gendlehrer nannten, den Zehenden einführe»! — Er

ist übrigens aus einem freien Kanton, der seit zoo

Jahren keine Feudalabgaben mehr zahlte, weil er sich

damals schon frei schlug und von den dainallgca

Oligarchen loskaufte; er wünscht nicht, daß seme

Brüder ftzt sich so loskaufen müßttn. — Die Résolu»

tion enthält eine natürliche billige Loekaufung und da»

rum nimmt er sie an.

(Abends 4 Uhr.)
Die zu Untersuchung des das Kriegsministerium

betreffenden Beschlusses niedrrgesizte Commission, rath

zur Annahme desselben. — Nach einigen Debatten

wird derselbe indeß verworfen.

Der Beschluß, welcher den ?ten Abschnitt des

Polizerreglements der Räche, der von den geheimen

Sitzungen handelt, enthält — wird angenommen.

Eben so derjenige, welcher das Direktorium ein»

ladet der Verwaltungskammer des Kantons Luzeni

den Auftrag zu geben, den Kauf, welchen das KM-

ster Engelberg laut Privatkaufaufsatz v. izten Mai »»

dem B. Meyer von Luzcrn getroffen, genau unten

chen zu lassen, indeß bis Austrag der Sache

Kaufsuinme in Beschlag zu nehme».

Auch jener, der das Direktorium einladet, t>M

grossen Rath eine Tabelle über den innern Gehalt

vorhandenen noch in Cu.s stehenden sch^i" ^
Münzen, auf den durch das Gesetz einstweilig



stimmten Münzfuß zurukgcbracht, so bald möglich zu-
kommen zu lassen.

Durch daö Los tritt Luthi v. Sol. von den
Saalinspektoren aus, and an seine Stelle wird Kel»
ler gewählt.

Ein Beschluß wird angenommen, dem zufolge,
gemäß dem yki. §. dee Konstitution, kein Regierungs-
statthaltcr sich cnchebcu kann, den comperirlichen Ge»
walten und insbesondere den gesczgebenden Rathen,
die Petitionen, welche ihm zu dem End durch die
Bürger eingegeben werden, zukommen zu lassen.

Der Senat beschließt dieEinrückung des Bericht
tes derjenigen Commission, die unterm zten August
zur Untersuchung eines vom Statthalter des Kantons
Leman in dem offiziellen Bulletin von Lausanne N. 77-
(jene Petitionen betreffenden) Artikels niedergesejt
worden, ins Protokoll und offizielle Bulletin.

Ein Beschluß, der dem I. G. Slüßli von Ent»
buhl, Distrikt Werdenberg, die einfache Legitimation
gestattet, wird angenommen.

Eben so derjenige, der dem Dan. Tfthopp von
Wellenberg, die Erlaubnis feine Baase heirathen zu
dürfen giebt.

Verschiedene vom grossen Räch eingesandte, die
Feudalabgaben betreffende Petitionen werden aufs
Bureau gelegt. — Es sind eine Petition von Locarno
gegen die Abschaffung des Zehenden; eine der Ge»
meinde Jvonaud, K. Leman für Aufhebung der Bo-
denzinse; Bittschriften von Greifensee, und vom Un»
terstatthalter (Frik) des Distrikts Metmenstetten,
K.Zürich, für Abschaffung des Zehenden; ein Brief
des Unterstatthalter Toblers von Zürich, versichert,
daß der gröste Theil des Kantons in gleichen Gesin-
nungen stehe.

Grosser Rath, 24. August.
Cap a ni fodert, daß die Nahmen aller Bitt»

steller derjenigen Bittschriften, welche Pakweise ge,
stern den Kommissionen übergeben wurden, las Pro»
wkoll eingerükt werden. H über widersetzt sich die»
ser überflüssigen Arbeit. Cartier und Bourgois
unterstützen Capani, weil jeder Bittsteller wissen müsse
ob seine Bittschrift vorgekommen ist, oder nicht. H w
der beharret; Trösch folgt ihm. Capanis An»
trag wird angenommen. Lüscher fodert Ausdeh-
nung dieses Beschlusses auf alle Bittschriften. Huber
begehrt, daß dieses nur die verfolgten Patrioten gelte,
damit man wisse, wer gerne im Protokoll seinen Na»
men sehe. Koch unterstützt Lüschern, dessen Antrag
angenommen wird.

Guter Volksreprasentant, begehrt schriftlich Di-
spensation von der unnützen Kanzelverkündigung sei
ner bevorstehenden Heurath, und fügt schriftliche Er-
rlirung seiner Schwiegereltern und Braut bey, daß
die Heurath freiwillig ftp. H über unterstützt diese

Bitte, weil Guter aus Liebe krank sey. CarrarB
erklart sich auch als Freund von Guter, bemerkt aber,
daß ichon eine ähnliche Bitte einem Bürger abgeschla,
gen wurde, und also ganz natürlich das gleiche auch
gegen einen Volksstellvercretcr geschehen müsse, dgher
foSere er Tagesordnung. Zimmermann folgt
ganz Carrard, weil solche D.spen'ationen uns aufS
neue Zeit durch ähnliche B tt christen rauben wür»
den. Spengler fod/rt Verweisung dieser Bitt»
schrift in eine Rachmittagssizung. Löscher folgt
Zim in ermann. Man geht zur Tagesordnung.

Das Direktorium zeigt an, daß der Canton B«
sel verschiedene liegende Gründe in der fränkische«
Republik besitze, deren Ausgaben à Einuahmc« be,
trächtlich übersteige; da sich nun ein Anlas zeigt die»
se Güter vortheilhaft zu verkauft», so fodert er Zu»
stimmung zu Verausscrung derselben. H über unter-
stüzc diesen Antrag, indem schon die Basler Ratio,
nalversammlung diese Güter gern verkauft hatte, wen«
Anlas dazu gewesen wäre. Der Antrag wird ein»
müthig genehmigt.

Der Statthalter des Cantons Bellizona übersen»
det einen Entwurf einer Distriktseintheilung dieses
Cantons nach den ehemaligen Landvogreyen. Auf Hu»
ders Antrag wird derselbe der Distriktskommission
zugewiesen.

Koch berichtet im N nnen der Militärkommift
sion, daß dieselbe den Entwurf des Direktoriums zu
Bildung eines Corps Gendarmerie untersucht habe,
und denselben ganz unschiklich finde, weil diese Gen»
darmerie in Friedenszeilen als blosse Patrouillen zer»
streut in der ganzen Republik blosse Marechaussrendienst
auszuüben hätte, und sich also nicht hinlänglich im
Liniendicnst unterrichten und noch vielweniger in gu,
ter Subordination gehalten weiden könnte, da sie

doch in Kriegszeiten als der Kern der Linientruppen
dienen sollte, welches sich zum Theil widerspreche:
Zudem könne die Rangerhöhung aller in der Gendar»
merie dienenden Bürger, welche in ein anderes Mi«
licarkorps treten, eben so wenig als der zu grosse

Sold derselben dienlich ftya: daher tragt die Kom»
missign darauf an diesen Vorschlag zu verwerfen,
und den Marechausseendienst durch gut organifirtePa»
trouillen verrichten zu lassen, dagegen für einmahl
eine Legion zu errichten, die aus jeder Art Waffen
bestehe, und sich ausschliesscnd dem Militärdienstwid»
me. Diese Legion soll bestehe» aus 20 Mann groß
und kleiner Staab; too Mann Artillerie, die grösten,
theils beritten seyn soll; 600 Mann Linieninfanterie;
402 Mann leichte Infanterie und 402 Hafaren. Das
ganze Corps soll fceywillig soviel möglich aus allen
Kantonen Helvetien zu gleichen Theilen angeworben
werden. Esch er ist überzeugt, daß die ganze Ver»
sammlung das Verdienst dieser wichtigen Kom nissts«
nalarbeit anerkennt, und ihr daher gerne den Druck



Htstakten wurde, allein da der Gegenstand von
Dringlichkeit ist, so darf dieser Aufschub nicht stall
haben, und es soll selbst die Zeit verkürzt werden, Inder
der Rapport auf dein Bureau lieg.» soll: er fodcrt
«lso, daß er in 4 Tagen an der Tagesordnung sty.

Peri que will, daß die Offiziere und nicht nur die
Soldaten aus allen Cantonen gleichinajfig ausgeho
den we>den. DeloeS fodert, daß Eichere Antrug
sogleich abqcmchrt werde, und bemerkt, daß man
diesem KorpS nicht »8 Oberste, 18 Majoren u. s. w.
geben könne. Koch fodert vor allem aus Dringlich-
ke-rserklärniig; dieser und E chers Aulrag werden an
gnommcn.

Schmalh olj, ein deutscher Zimmerman» in Wald,
im Kanton Zürich niedergrlastcn, bittet um das Hel
vctische Zandrecht. Custor will die Bitte der Kam
misston über Fremde zuweisen. B «lleter will einst
weilen das Hintersäßrecht gestatten. Cartier folgt
Custor H u ber folgt Billeter, und will also Tages
ordnung weil die Konstitution dieses Recht gestatte.
Bourgeois folgt Custor. Kühn unrernutzl Eu
stor und will nicht vor dem allgemeinen Gesez einen
einzelnen Fall entscheiden. Custor s Antrag wird
angenommen.

Die Versammlung bildet ihre Sitzung «nein gehei-
mes Konnte : nach Wiedererösuung der Sitzung fodert
Bou.gois, daß da der Senat den Feudalrechtsbeschiuß
verworfen habe, man der Kommission den Auftrag
gebe aus Morgen ein neues Gutachten vorzulegen,
weil die Sache dringlich sty. Zimmermann glaubt
der neue Rapport erfodere etwas mehr Zeit, daher
wünscht er Nndersetzung einer neuen Kommission über
seinen Gegenstand. Carrard folgt Aimmermann.
Reilst ab folgt auch und begehrt, daß dann die
Feudalrechtsbeschlüsse einzeln und nicht wieder ge>

memlchaftlich dem Senat eingesandt werden. Des
loes fodert Vertagung der Ernennung der Kommist
sion bis Morgens. Dieser Antrag wird angenommen.

(Nachmittags 4 Uhr.)

Delves fodert Aufhebung der Sitzung weil
nicht die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Ca
pan> glaubt, da man nur Bittschriften zu verlesen ha
be, und die Mitglieder nach und nach erscheinen, so
könne die Sitzung statthaben. Jomini folgtCapani.
Anderwerth unterstützt Delves. D e l 0 e 6 behar-
ret. H arrtmann soigt Deloes. Relistab und
Gmür folgen Copani. Man ruft zum abstimmen:
Delves widersezt sich allem Abstimmen in einer Ver-
sammlung die nicht über die Hälfte aller Mitglieder
enthalte. Hub er fodert, daß die in Kommissionen
sitzenden Mitglieder als anwesend gezahlt werden.
Bourg ois wideriezt sich diesem widerrechtlichen
Hülfsmittel.— Man zahlt die Mitglieder und da de»

ren nur 52 statt 74 anwesend find, so wird die St»
jung aufgehoben.

«
S e n a t 24. A u g u ff.

Die Disc, über den Zeynder.beschluß wi'rd fortgesezt.
Fnm Smreroen ve-ich-edener Gemeinden der ehe-

maligen Heir-chaft fü- die Abschaffung des
Zehenoen und der übrigen Feubaiabgadea, werden
aufs Bureau gelegt. Crauer verlangt, o.iß dieser
Bittichiislen fur die Abschaffung, eben >o gut im
Bulleti» erwai/nc werde, a!v dieß vorher mit den
eulgege- gesczren geschehe» ist.

Rah n will sich, da der Gegenstand bereits von
allen Seiten beleucht,tt ist, kn>z fassen; er hat mit
Sehnsucht und theimchmender Freude den Zeilpunkt
deS Systems der Fre.yttt und Gieichh.il, das w vie»
l.n Dr. ck wcg.oälzcn fonce, aurüekcn sehen; sein Herz
ist inn Freude ersustc worden, aiv er zu.rst den iz
d,r Konstitution las. Er sieht die Ai gaben, von
welche» dir Rede ist, beionders den Z h-uven für eine

schwere Last an, welcve die Korn.i.ui.ou abschaffen
muß; der Mensch darf auf die Kunst unv oe» Fleiß
semer Nachkommen keine Abgaben legen. — Losge»
kauft sollen sie, aber sw dnrs.n nicht lvsgc schenkt
werden; so ungerecht es wäre den Lovkaus nicht aus
alle mögliche Weise zu ei leichtern, so urrgeiech! wäre
daö Losschcnten. So vi.l nior fische und rechtliche

U»g.r,chligkeiren bei Einiuhru, g des Zcheuden began»

gen worden sind, ,0 ist er doch in du Hände seintt
setzige» Besitzer aus eine ganz recht.ieye W,iie grkom-
n,e». Gcr,chligte,t allein ist der Schutz er Staaten;
sie «oll u»s allein leiten und ue gestattet nicht V gun-
jtigung der c n.n auf Uutosten de, andern — Der Be»

jchluß des Gr. Ralh.ö beobachtet diefe Gerechtigkeit

nicht; er verwüst ihn aus den Münden des izom.'nl»

sionulvericvtes. — Er hatte noch etwas auf dein Her»

zen, aber um nun nicht auszuhalten, um den Gesichts»

Punkt nicht zu vetiücken, und da es sich auch als

Ordliuttgvmotion w>r0 sagen lassen, verschiebt er es

auf ein andermal.
Zulauf findet, daß alles in der Welt Wider»

spruch sey; er glaubt es sey hohe Zeit den Landmmm

zu erleichtern. Jeder Host Erleichterung von der R<»

volution und keiner will etwas verlieren; daher ein»

stehen die verschiedenen Meinungen unter den recht»

schaffeiistcn Männern. Der Lanvmann hat bisdahw
daö meiste auf Erhaltung deS Staats beigetragen;
die Staatsgüter sind sein Werk; daß also e n Ty^
derselben zu seiner Erleichterung verwandt werde, M

billig — Die Juden haben alle 50 Jahre ein Revo

lutivnsjahr, wo alle Schulden getilgt werden - die

Konstitution schafft die Feudalabgaben ab; daran ha«

er sich; — er nimmt den Beschluß an.
(Die Fortsetzung im i4iten Stück.)

Der oberste Gerichtshof der helvetischen Repub^
hat sich, wegen der Verlegung seines Sitzes nach r

zcrn, vertaget vom 20. bis den zo. dieß.
Arau den 15. Herbsimonat 1798- ^Kanzley des obersten Gerichtshof-



Der schweizerisl
heraus

von Escher
Mitglieder« der geftjgebende« l

Hundert ein und
Drittes

Zürich, Mittwochs de»

Gesezgebung.
Senat, 24. August.

(Fortsetzung.)
Zäslin: Mit Schüchternheit verlangte ich ncch

einmal das Wort, aus Furcht die kostbare Zeit, oder
die Geduld des Senats zu mißbrauchen; allein durch,
brungen von der Wichtigkeit des Gegenstandes, durch-
drangen durch die von allen Seiten her ertönenden
Erklärungen, daß von unserm gegenwärtigen Entscheid
das Wohl, oder das Weh des gemeinsamen Vater,
lands abHange, wage ich als Mitglied der Commis,
sion meiner bereits grausserten Meinuug noch etwas
weniges beizusetzen, zugleich aber auch eine Anmcr,
kung zu mache», über dasjenige Votum, welches un,
mittelbar hernach eröffnet wurde, als die Glieder der
Commission ihren Rapport schriftlich und mündlich
abgestattet. Stark scheinen die Beschuldungcn gegen
die mehrest«» Glieder der Commission. Kränkend
mußte es für die Majorität derselben seyn, wann die
Vermuthung Platz, oder Beifall fände, daß Ari,
stokratismus, Oligarchiemus, Fcderaliemus, Egois,
mus dieselben bei Erlheilung des Berichts geleitet,
ja sogar, daß sie sich in eine Art von Inquisitions,
tribunal gebildet, um der Unterdrückung einer ge,
schäzlen Classe ihrer Mitbürger das Wort zu reden —
^ch überlasse jedem Mitgliede die Unlerinchung seines
Herzens, und das Bewußtseyn, oder Befinden der
reinsten Absichten vereint mit den Grundsätzen der Ge,
rechtigkeit, wird hinreichende Genugthuung seyn.
Auffallend war mir insbesondere der dabei so oft ge,
brauchte Ausdruck Städter. Ich muß denselben
bei diesem Anlaße wo nicht als Beschimpfung, doch j

als Vorwurf ansehen. Ist es möglich, daß in dem 5

gesezgebenden Rath solche Auszeichnungen Platz sin,!
den k Wann ich die Constitution zur Hand nehme,
wann ich sie von Anfange bis zu Ende durchlese, so j
finde ich nirgends diese Benennung darin — Wohl^
finde ich die beglückende Vereinigung aller Gemeinden,
iujammenfliessend in das Ganze untheilbare, und als
Seine»,same Brüder auch gemeinsame Lasten tragend. I

he Republikaner
zegeben

und usteri,
«the der helvetische« Republik.

vierzigstes Stück.
Quartal.

59. September 1798.

Sollten durch jenen Ausdruck also besonders die Eine
wohner der Städte in der eine» untheilbare» Republik
ausgezeichnet werden? Sollten die Thore, welche sie

umschliessen, die Wälle, welche sie umgeben, die
Thurme, welche darin empvrsteigrn, das besondere
Zeichen einer aristokratischen Luft, eines oligarchischen
Geistes seyn? Hier könnte ich zwar zurücktreten in
den Zeitpunkt, der unserer Revolution vorhergegangen.
Ich könnte, und zwar nicht ohne Grund, behaupten,
daß damals der sogenannte Dorfarisiokratismus weit
stärker, weit drückender war, als derjenige der Städte,
Saß nur allzuoft der gedrückte ärmere Landbürger im
Fall.war wegen ungerechten Degehrungen, oterZumu-
thungcn eines seiner begüterten Mitbürger bei denen
ihm aiv wohtdenkcnd bekannten Regenten in Städte»
Rath und Hülfe zu suchen, und der übermäßigen
Vergrößerungsbegierde Schranken setzen zu fassen.
Doch ich kehre aus unsere jetzige Zeit und Lage zurück.
Jedem Beobachter des Ganges unserer helvetischen
Revolution überlasse ich zu entscheiden, von woher
am meisten der reine Patriotismus nach dem Sinne
der Konstitution entstanden und geleitet wurde? Von
woher sich die Aufklärung gröstenihells verbreitet?
War sie ausschließlich zu finden in dcnDorsschcnkcn,
oder Barbierstuben der Landschaft? oder flösse sie

nicht vielmehr her durch pairiolische Bürger der
Städte, welche durch Handlungen, Reden und Schrift
ten das Ltchl der Aufklärung beförderten, dem oft
stürmischen Geiste des Patriotismus der Landschaft
die gesezmäßige Richtung gaben, und beitrugen das
Elend auszuweichen, welches durch Entstehung einer
Anarchie nur allzuleicht ei» Land treffen kaun. Mit
Freuden öffneten mehrere Städte die Thore zum Em?
pfange ihrer vereinigten Brüder der Landschaft, die
Wälle verkündigten es laur durch den Schall der Ka»
nonnen und die Thürme prangten mit den aufgestekte»
Zeichen der Freiheit und Gleichheit; doch dley wa-
ren nur Anmerkungen um meinen Wunsch zu bestä,

tlgen, daß der Ausdruck Städter wo möglich aus
der helvetischen Gesetzgebung verbannt werde. Bür«
ger Senatoren, ich bin Repräsentant eines nicht groft



fen CantonS von Helvetien. Dieser Kanton hatte
wahrend zwei Monaten seine Nationalversammlung,
fie war besezt von i/ztel Landbürgcrn und 2)ztel Stadt-
bürger, der leztere flztel von den Landbürgern gewählt.
Eine der ersten Arbeiten dieser Versammlung war so»

wol die Personal als den grösteu Theil der realen
Feudallastcn auf ewig abzuschaffen. Sie waren drü-
kend diese Lasten für den Landbürger, nicht nur be?

stunden sie in Personale Frohn- Schloß und Wacht
diensten, sondern auch einer Reihe von ungereimten
Abgaben, welche den ehemaligen Landvöglen zu ent-
richten waren. Ware diese einhellige aus freiem Her»
zcnstriebe, durch Ueberzeugung erfolgte Abschaffung
ein Werk des Aristokratismus, so wünschte ich mein
ganzes Leben in Gesellschaft solcher Aristokraten, Ost-
gacchen, Egoisten und Fédéraliste» zuzubringen. Al-
lein wann diese vorerwähnte Versammlung die meh-
resten Feudalrechte aufyob, so ließe sie wohlbedacht»
lich die Zehenden und Bodenzinse vor der Hand sie-

hen — Nicht aus Mangel an Ueberzeugung, daß
auch diese Lasten nach dem Sinne der Constitution
dem Landbürger abgenommen werden müssen, allein
fie war auch überzeugt, daß der Zeitpunkt noch nicht
vorhanden, daß es unschicklich seye das alte zwar
fehlerhafte, vermoderte Gebäude niederzureissen, be-

vor das Fundament des neuen da stehe, und daß es

besonders für eine neu angehende, ihre Hilfsquellen
noch nicht kennende Republik unklug, ja gefährlich
sey?, mit dem Gefttzgegcnstand anzufangen, womit
geendigt werden sollte, oder umgetehrt, damit zu en-

bigen, womit man hätte anfangen sollen. Das, Bür»

ger Gesessgeber, that die kleine Cantonsversammlung
— Nun was that die helvetische Gesetzgebung? Sie
erklärte feierlich durch ihr Dekret vom 4. Mai, daß

alle persönliche Feudallasten ohne Entschädigung ab-

geschaft seyen, auch hierin that sie ihre Pflicht; sie

handelte dem Sinne der Konstitution gemäß; allein

nach dieser feierlichen Erklärung hätte sie damals hier

sollen stehen bleiben und ungesäumt sich mit der gros-

sen Untersuchung beschäftigen: Was sind die Hijfs-
quellen der helvetischen Republik? Was sind die Be?

dürfnisse ihrer Regicrungsform? Was wird der Er»

trag ihrer Nationaigüter abwerfen können? Hatte
gleich damals der Gr. Rath sich mit diesem Gegen-

stände beschäftigt, so wären wir jezt nicht in dieser

Art von Verlegenheit, dann wäre noch Vorlegung
des allgemeinen Finanz- und Auflagensystems uns
gesagt. Nun steht das Fundament des neuen Ge-

baudes, eingerichtet nach den Grundsätzen der Kon-

fiitution da; nun seye niedergerissen das alre, und

dessen Trümmer zernichtet durch ewige Vergessenheit!

Wo ist der biedere Helvctier, der nach wlcher Erkla

rung nicht ruhig erwartet hätte den ihm durch seine

angenommene Constitution und die Gesetzgebung zu-

gesicherten Zeitpunkt? Wäre es anders, oder hätten

andere Gesinnungen obgewaltet, so wäre ein solcher
unwürdig gewesen den Namen Schweitzer zu tragen-
Nun was geschehen ist, kann nicht geändert, was aber
unterlassen ist, kann noch verbessert werden, dieß
führt mich zu der noch kurzen Bemerkung über den
Gegenstand selbst.

Ich wiederhole, daß ich den Zehenden für eine
Abgabe ansehe, daß ich glaube, dieselbe kann mit
dem iz. ê. der Konstitution nicht bestehe», allein sie

soll aus eine billige, dem Staat nicht allzulästige
Weile abgeschafc werden. Ich glaube nicht, baß es
der Willkür kann überlassen werden, sie loszukaufen,
oder nicht, sie muß allgemein losgekauft werden; da-

rum, wenn der grosse Rath statt eines halben ein

Ganzes vom Hundert Loskauf bestimmt hätte, so

würde ich den Beschluß annehmen; alsdann hätte der

Staat den allenfalls zur vollen Entschädigung der

Partikularen nöthigen Zuschuß leisten können. — Die
Bodenzinse sind etwas zu niedrig berechnet und unter
den Ehrschätzcn giebt es in der That solche, die ent»

schädigt werden müssen. — Ich wünsche sehr Erleich-

teruug der ehrwürdigen Klasse der Landbesitzer und daß

der grosse Rath aufgeklärt durch unsere Bemerkun-

gen, eine den Grundsätzen der Billigkeit und Gerech»

tigkeit angemessene neue Resolution fasse.

Beroldinger bezeugt, wie grosse Unruhe im

Kanton Lugano, das, den diesjährigen Zehendcn be-

treffende Dekret verursacht habe, weil jener Kanton
darin eine Verletzung des constitutionellen Grundsatzes,

daß die alten Gesetze bis neue vorhanden wären, in

Kraft bleiben, und daß kein Gcsctz rükwirkende Kraft
haben soll, sahe. Die Konstitution ward dadurch

auch verlezt, indem das Privateigcnlhum ohne Ent»

schadigung angegriffen ward. — Die italiänischen M
präftntanten waren bei den Beschlüssen über den Ze<

henden noch abwesend, da es doch wesentlich noth»

wendig gewesen wäre, die besondern Verhältnisse,.die
in ihren Kantonen wirklich statt finden., anzuhören
und zu kennen. Viele Familien der italiänischen Kau»

tone leben ganz aus dem Ertrag von Zehcnden, b>e

sie seit undenklichen Zeiten besitzen. Die Republik selbst

wird durch den Beschluß sehr beträchtlicher Einkünfte
beraubt und dadurch werden Auflagen nothwendig
gemacht, die nicht anders als sehr lastig seyn könnten.

In der Ueberzeugung, daß die Gefezgebcr ohne Uuter»

schied jedes Eigenthum schütze» und auch in Nothfällen
jeden Staatsbürger vor dem Elende bewahren wer»

den, verwirft er den Beschluß.
Fuchs giebt dem Bericht der Commission gro»

stentheils Beifall; es sey derselbe zwar mit korttn

Ausdrücklii, aber sehr seichten Gründen angegrissi

wo: den. Der Zehende ist keine Abgabe, das bcwnlc

hsikoriiche Unlerfuchu-'.gen; er beruhet auf einem ,e0

tcakt. Gesezt aber auch, er wäre einst Auflage gc

sen, so hat sich seine Natur seither so geändert,



er izt Schuld und Eigenthum ist: er findet keinen Pa-
triotismus darin, nicht zahlen zu wollen, was man
schuldig ist, und glaudt. der sey cm Egoist, der im
mer nur vom Nehmen spricht. — Man hat von dem
Glücke der ehmaiigcn demokratischen Kantone, die

langst keinen Zehenden mehr zahlten, gesprochen. Er
glaubt nicht, daß sie dadurch so glüklich waren; eben

darum ermangelten fie eine Menge gemeinnütziger

Institut- Schul und Unterrichtsanstalten, das- Volk
blieb unwissend und dumm; sie mangelten Unterstü
tzungsanstacken bei öffentlichem Schaden und Unglük;
Acrpflegungs »nd Acmcnanstaltei,, Spitäler, Korn
magazine u. s. w. Es ergebe sich leicht hieraus, welche
glüklicher waren, die Zehenden zahlten, oder die keine

zahlten Arme und Nothleidendc waren es am Ende,
die am meisten von den Zehenden genossen und die

durch die Aufhebung auch am meisten verlieren wür-
den. Er billigt Lüthi's v. So!. Vorschlag, der, wie
er glaubt, die Interessen aller vereinigt, und verwirst
den Beschlug des grossen Rathes als ungerecht und
unpolitisch.

Craner: Die Meinung, welche Sieycs in der

constituirenden Nationalversammlung vorgetragen, hat
was die Grundsatze betrift, mit dem Bericht unsrer
Commission grosse Aehnlichkeit, und ich gestehe, daß
jene grossen Eindruck auf mich gemacht hat; allein
seit ich die Schriften wahrhafter Patrioten und Mem
schenfreunde, eines Pestalozzi und Bronner gelesen,
habe ich meine Meinung geändert. — Es ist nicht die
Frage, wie alt der Zchende, sondern ob er recht-
massig sey; Verjährung giebt kein Recht, so wenig
als das Recht des Stärkern. Bis ins iZte Iahrhum
dert war der Zehende freiwilliges Geschenk an die Re-
ligionsdiener. Hilarius, Chrisostomus u. a. sagen kein

Wort von der Pflicht den Zehenden zu zahlen; nach
her ward er zu geben befohlen; eben so widerrechtlich
ward der wel iiche Zehenden eingeführt; — Geistliche
verschenkten ihn oft an die weltliche Gewalt, um von
dieser desto bessern Schutz zu erhalten. Eine Schuld
sezt einen Vertrag voraus ; hier wird man keinen auf
weisen können. Weigerte man sich zu zahlen, so hatte
man darüber Prozesse mit der Obrigkeit zu führen,
deren Aasgang freilich nie zweifelhaft seyn konnte.
Die Religion wird durch Aufhebung derZchendenkei«
neswegs leiden; wenn man von nüzlichen Stiftungen
und Armen, die dadurch untechatten werden, spricht,
so ist das ungefähr eben der Fall, wie mit jenem
Schuster, der das Leder zu den Schuhen, d e er de»
Armen austheilte, stahl. — Die helvetische Republik
wird für Armeninstitute hinlänglich sorgen. — Kauf
ist kein Beweis des Eignlhums; wer etwas kauft,
das dessen, von welchem er es kaufte, Eigenthum nicht
war — der wird dadu-ch mcht rechtmässiger Besitzer —
Die vormaligen kleinen Kantone werden keine Einwen.'
düngen machen, die Abkömmlinge von Tell und Winket

ried denken einerseits zu edelmüthig und gewinnen auch
selbst hinwieder in andern Rüksichten durch den freien
Getraioekauf u, s. w. — Ein Vertrag ist ungültig und
verpflichtet nicht, in welchem sich kein Gleichgewicht
findet — Eine Entschädigung billigt er, indeß immer,
obgleich das Eigenthum nur ein vermeintliches Eigen-
lhum war, wie Bnlnner gezeigt hat; aber dabei muß
auf die innere Ungerechtigkeit des Vertrages Rüksicht
genommen und nicht Entschädigung des vollen Wer-
rhes verlange werden wie es die Commission ziemlich
hartherzig will. Die Resolution ist in billigen Grund-
sätzen abgefaßt; vielleicht ist der Zehendicister günsti-
ger behandeck als der Zehendbesttzcr; aber jener hat
dafür auch schon lange getragen und geduldet.

Uuglüklicher Landmann, ich höre mit Wehmuth
wie wenige sich deiner annehmen; ungerechte Lasten,
die du so lange trügest, sollst du nun in vollem Werthe
loskaufen. — Eure Gleichgültigkeit, B. Senatoren,
Ware unverzeihlich und unbegreiflich, wenn ihr nicht
mit der Lage, mck dem Schweiße des Landmanns meist
unbekannt wäret. Tröstlich bleibt immer die Zuver-
sichr, daß wenn wir nicht den Baum der Feudalitat
zu stürzen Kraft genug haben sollten, die grosse Nation
es thun wird. -- Die Prophezeiung des scharfsinnigen
Bronners wird nicht unerfüllt bleiben — Vielleicht ist
ein achtzehnter Fructidor dazu nothwendig — (Der
Redner wird unterbrochen; Gelerm, Murren und zur
Ordnung rufen, ertönt von allen Seiten her.

„ Wen n er nothwendig ist!" erwidert Crauer,
und auf die Anfrage des Präsidenten: ob seine Mei-
nung zu Ende ist's erklärt er: Ja.)

Burkard: Ist der Zchende so ungerecht, wie
man vorgeben will, so ist auch jede Loskauft»,g un-
gerecht; ist er aber wahres Eigenthum, wie ich es
glaube, so ist ein halb.s vom Hundert keine Entschä-
digung. Darum stimme ich unerschrocken zu Vecwcr,
fung der Resolution.

Pfyffer: Es giebt ^eine gedoppelte Act der
Zehendabgaben; die eine rührt daher, daß ehedem
Eigenthümer eines Stück Landes dasselbe gegen jähr-
fiche Entrichtung des zehcnten Theils der Früchte ab,
traten. D-eft ist wahres Eigenthum und kann nicht
anders als gegen eil, vollkommenes Aequivalent ad-
gekauft werden. Die andere Art der Zehendentrich-
rung ist lediglich als eine Auflage anzusehen. Sie
war ursprünglich meistens für den Unterhalt der R.'lr-
gionsdiener bestimmt; anfangs ward dieser Zehenden
freiwillig gegeben; nachher ward er gefodert. Hzime
beschreibt in semer Geschichte Englands die Künste
der Geistlichen um die Gläubigen zu Entrichtung des
Zehenden zu vermöge»; alle Schrcknisse des Aber-
glaubens wurden angewandt; Verstorbene mußten
erscheinen, und in kläglichen Tönen erzählen, wie
schrekiick» sie geso.-.en und gebraten würden, blos da-
rum, weil sie den Zehenden zu entrichten sich gewti-:



gert hätten; idurch beinahe gleiche Ursachen ward er
fast allgemein eingeführt; in der Schweiz wurden nur
einzelne Bürgerschaften in den Zeiten der Privilegien
als exempt erklärt; andere Partikularen kauften s-ch

los; in den demokratischen Standen schaffte dasVolk,
vermöge seiner souverainen Gewalt die Zehenden ad;
selbst der gröste Theil der Staatszehenden rührt mei-
stens nur von den Zeiten der Reformation her, wo
viele Klöster und Stifter abgeschafft wurden, und der
Staat an ihre Stelle trat. Diese Art des Zehendeu
ist daher weder ein Eigenthum der Geistlichen noch
des Staats, sie ist eine Auflage. Wenn es aber um
Festsetzung oder um Beibehaltung von Abgaben zu
thun ist so hat der Staat das Recht und die Pflicht
dafür zu sorgen daß die Abgaben so wenig als mög
lich drückend seien, und nur vom reinen Ertrag,
das heißt, vom Ertrag nach Abzug aller Kosten er.
hoben werden. 2. Daß sie von allen gleich entt
richtet werden. Diese zwei Erfordernisse allein machen
eine Abgabe rechtlich. Der Zehende als Abgabe be-

trachtet, hat diese rechtlichen Eigenschaften nicht; denn
1. werden-die Unkosten der Urbarmachung des Zinses
vom aufgelegten Kapital, der Aussaat und derDearbei
tung in keinen Anschlag gebracht; er wird aho nicht vom
reinen Ertrag erhoben; er ist also drückend den Fort,
schritten der Urbarmachung, somit des Ackerbaues,
hinderlich; 2) wird diese Abgabe nicht von allen
entrichtet, und doch ist und soll es heiliger Grund-
saz seyn, daß alle, so wie sie gleichen Antheil an den

Vortheilen des Bürgerstaats haben, auch glcichmäs-
fig die Lasten desselben tragen; in soweit bin ich also
mit der Resolution des grosse» Rathes einig, daß die

Etaatszehenden, in wiefern sie als Abgaben zu be-

trachten sind, abzuschaffen, und durch eine weniger
drückende, und von allen Bürgern nach genauem Ver-
hältniß des liegenden und fahrenden Vermögens zu cnt-
richtende Summe, zu ersetzen sind. Aber anderseits ist

es auch Gruudsaz einer weisen Staatsökonomie, gleich
heilige Pflicht des Staats, dafür zu sorge», daß keine

Abgabe eher abgeschaft werde, als bis sie durch eine
andere ersczl, bis ein anderes auf den Grundsätzen
der Gleichheit errichtetes, und alle Arten des Erwerbs
und Vermögens umfassendes Finanzsystem zur Ein-
führung bereit da liege. Die Resolution hat nun aber
den wesentlichen Fehler, daß sie Abgaben abschafft be-

vor andere an deren Stelle getreten sind: daß die
Staatsmaschine für dieses Jahr, wo so mannichfah
tige ordentliche und ausscrordentliche Bedürfnisse ein-

tret », in iheem Gang gehemmt, und der Regierung
alle Mittel benommen werden, die innere und äussere

Sicherheit zu handhaben: daß die gemeinnützigen Au
flatten, der Schul - und AiMenanstalten, deö größ
ten Theils ihrer Einkünfte beraubt, und so ihre
wohlthätigen Zwecke zu erfüllen ausser Stand gesezt

werden. Die Resolution hat noch einen zweiten Feh-
ler, daß der Staat die Enftchaoigung der Partikular-
Zehenden auf sich nehmen, und so Mit einer Ratio-
nalschuld sich beladen loll, die die Sraatsabgabcn er-
höhen, und sie dem Volke lästig machen müßten.
Meine Meinung geht daher zufolge des obigen dahin:
daß die Zehenden, oder ihr Aequivalent, dieß Jahr
noch entrichtet werden sollen: damit aber, nach den

Grundsätzen der Konstitution, dem Rechte der Gleich-
heit auch dies Jahr schon gehuldigt werde, daß die

bisher nicht zehndpflichtigen Bürger mit einer pro-
porlioriiriichen Auflage belegt werden sollen. Ich
stimme daher zur Verwerfung des Beschlusses.

Häfelin: Wir sind Stellvertreter der Gottheit
und Väter des Vaterlandes; also muß uns die Ge-

rechtigkeit vor allem am Herzen liegen. Zehenden
und Bodenzinse sind seit dem grauen Alterthum Ilw

rcchtmässiges Eigenthum angesehen worden. Wie

würden durch Annahme des Beschlusses die Gerech-

rigkeit verletzen; die Armena»stalten und Spitäler
zerstören; das Volk würde nicht erleichtert, wir muß«

ten ihm andere Bürden und in baarcm Gelde zu

zahlende Auflagen abfodern; er verwirft also den Be-

schluß.

Bodmer hat vielerlei gehört, daß er nicht weiß

wo anfangen. Er erinnert nochmals an seine vergeb-

lichen Bitten um eine zweite Kommission über dieß

Zehendgeschäft; dann hätte man sich gewiß leicht und

ohne so weitläufige Diskussionen vergleichen können.

Wir können nur annehmen, oder verwerfen. Beide

Theile berufen sich'auf Gerechtigkeit! Mag seyn; aber

maw.überlegt nicht; wie kann etwas ungerecht seyn,

wenn der große Rath nach seinen Pflichten gespro-

chen hat? Häfelin sagt: wir seyen Stellvertreter der

Gottheit. — Gott im Himmel verzeihe ihm dieß ^ Ww

sind ja nach der Konstitution Stellvertreter des Volks;
wie sollen wir Steilvertreter der Gottheit seyn!

Gegen die so die Zehenden für gerecht haltt»

will er ein einziges Exempel anführen. In seiner Gc-

meinde wurden vor 5 oder 6 Jahren 70 bis 80

charten uiigebautcn Landes urbar gemacht; kaum war

daS geschehe», so kam man und fotertc den 3^»'
den. Wann dieß gerecht ist, so giebt es dann nichl»

Ungerechtes mehr. Noch einS! Mittelholzer hat ge'

sagt: Versprechen mache Schuld und bez.chk» wett.

Wer nicht glaubt, daß dem Publikum versprochen wm'

den ist, den Zehenden abzuschaffen, der hat den W
stand verlohren — aber weils versprochen ist, ssll inan

auch halten.

(Die Fortsetzung im 142. Stück.)
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Mitglieder» der gesezgebendeu S
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Zürich, Donnerstags d

Gesezgebung.
Senat 24. August.

(Fortsetzung.
Diethelm stimmt dem Bericht der Majorität

der Kommission bei; sind jene Schulden gerecht, so

müssen sie in ihrem vollen Werthe abbezahlt werden,
widrigenfalls gar nicht. Nun aber erproben Siegel,
Brief und verjähre Uebung die Gerechtigkeit der
Schuld. Der iz. §. der Konsti ution leidet keine An-
Wendung auf den Z«henden, weil rieser Artikel nur
auf die Zukunft Bezug haben kam». Der Schuldner
und der Gläubiger sollen sich mit einander zu verglei-
chen suchen; können sie es nicht, so gehört die Sache
vor den Richter und niemals vor den Gesezgeber.
Er verwirft al,o den Beschluß, bedauert die darauf
verwan dte Zeit, und wünscht, daß man sich nicht mehr
mit richterlichen Beschäftigungen abgeben möge.

Lang antwortet Zäslin; er habe die Mitglieder
der Kommission auf keine Weise beleidigen wollen;
mit dem Wo» te Städter habe er keinen verächtlichen Be-
griff verbunden, und unter Inquisition der Kommis-
sion nur ììnlersuchung derselben verstanden; daß aber
nach den von der Kommission aufgestellten Grund-
satzen der Landmann weit abscheulicher behandelt ware
als unter den ehemaligen Oligarch«», Aristokraten
und Föderalisten, daS habe er nicht gesagt, sondern
bewiesen.

Schärer: Man könne freilich mit Documen-
ten darthun, daß verschiedene Zehenden eine wahre
Schuld, und durch so>mliche Contracte entstanden
sind; er verwirft also den Beschluß.

Kubli ist so gut wie von seinem Daseyn über
Zeugt, daß wenn wir auch noch 10 Tage descuuren,
wir eben so weit vorgerükt seyn werden als izt; wir
sind nicht sür gelehrte Abhandlungen hier, und eS ist
hohe Zeit diese lange Berathung zu schließen; er
Weig wohl, wir haben beschlossen, daß jed.S Mitglied
Zweimal reden könne; allein damals glaubten mir nicht
daß das Geschäft so lange dauern würde, und das
Ockrct kann zurükgeuommen werden.

)e Republikaner
»egeben

und Usteri,
ithe der helvetische» Republik.

vierzigstes Stuck.'

Quartal,
n 20. September >798»

Man verlangt von allen Seiten dke Discussion
zu schließen. Muret wünscht, baß jedes Mitglied
freiwillig auf sein weiteres Rederecht Verzicht thue; er
wolle der erste es thun.

Frossard verlangt noch das Wort; er zeigt in
einer ausführlichen und ausgearbeiteten Rede, daß
die Resolution ungerecht, constitutionswidrig und
schädlich ist.

Laflcchere verlangt den Druk dieser Rede in
beiden Sprachen, Crauer widersezt sich, es seyen
schon viele andere vortrefliche Meinungen vorgetra,
gen worden, deren Druk auch nicht beschlossen ward.
Zäslin bemerkt, es sey überhaupt noch nicht entschie,
den, ob der Senat Meinungen einzelner Mitglieder
drucken lassen könne. Muret meint, wenn der Dis«
curs sollte gedrukt werten, so müß.e alödann die
Discussion vertaget werden. Ruepp meint, alsdann
soll jeder seine Meinung auf eigne Kosten drucken las,
sen. Bay will, wir sollen unsre unpartheiische Stel,
lung bis ans Ende behalten, und über den Antrag
des Druks zur Tagesordnung gehen. Fornerod
will auch nicht diesen Diseurs allein drucken lassen.

Man geht zur Tagesordnung über.

Man schließt nun die Discussion, und mit z8
Stimmen wird der Beschluß des grossen Rathes ver»

worsen.

(Abends 4. Uhr.)
Die Sitzung ward geschlossen gehalten, und dar,

inn der Beschluß des gross n Rathes, welcher den

Offensiv und Defensiv Allianztraktat zwischen der

französischen und helvetischen Republik bestätiget, an,
genommen.

Grosser Rath, 25. August.
Rossi fodert, daß, da der Senat die Zehenbauf,

Hebung verworfen habe, man nun eine Prclamation
ergehen lasse, in der man dem Volke anzeige, daß der

Z.henden mm, wie ehemalS bezahlt we, den musse.

(Gemurr, Gelächter uud U-kerstutzungsruf von allen
Seiten.) Herzog fodert Tagesordnung, weil eine



Kommission über die Zehenden niedergesezt werden
musse. Man geht zur Tagesordnung.

Joh. H. Schelling v. Schafhausen fodert
seine^Pcobe als deutscher Unterschreiber machen zu
dü.feu. Genehmigt.

Hartmann fodert fur drei Wochen Urlaub. Ge-
nehmlgt.

Herzog fodert für sechs Tage Urlaub. Genehmigt.
Hüssi zeigt an, daß in Rätien wegen dem trau-

rigen Fanatism' die Patrioten welche sich mit Helve-
tien zu vereinigen wünschten, in der gefährlichsten
Lage seyen, daher wünscht er, daß denselben einiger
T.ost gegeben werde, und zu diesem Ende die Ver-
sammlung erkläre, daß alle verfolgten Bündtuer Pà-
trioten, die allenfalls in Fall kommen könnten ihr La-
terland verlassen zu müssen, als helvetische Bürger am
gesehen und aufgenommen werden sollen. Escher
kennt die traurige Lage einzelner Gemeinden uad Bür-
ger Ratiens, welche sich fur die Vereinigung mit Hei
vctien erklärt haben, allein da Rätien noch nicht mir
Helvetien vereinigt ist, so ist jeder Schritt der gegen
dieses Land gethan wird, als eine auswärtige Unter-
Handlung anzusehen, und gehört also, der Konstitution
zufolge, sehr zwekmässig dem Direktorium zu, denn

wir haben keinen Beruf, uns mit dem Gang der aus
wältigen Verhältnisse abzugeben, und dürfen also ru
hig die Einladungen des Direktoriums hierüber ab-

warten: zudem versteht es sich von selbst, ohne beson-

dere Erklärung, daß wenn einzelne Bündlner Palrio
ten, deswegen weil sie der Einladung zur Vereinigung
mit uns entsprochen haben, ihr Vaterland verlassen

müßten, sie pflichtmä/sig von uns als unsre Mitbür-
ger aufgenommen würden, ich fodre also in dieser

Rüksicht Tagesordnung H über unterstüzt Hüssis

Antrag, indem derselbe keine Verhandlungen mit aus-

wartigen Mächten einhalte, und zudem noch Rätien
der Konstitution gemäß, zu Helvetien gehöre, also die

Rätischen Bürger, der Konstitution zufolge schon hel-

vetische Bürger seyen: er will also nur zur Tagesord-

nung mit dem beigefügten Grunde gehen, daß sich die-

ses von selbst und der Konstitution zufolge verstehe.

Billeter freut sich herzlich den Patrioten das°Wort
sprechen zu hören, und besonders den Bündtnerischen,
welche auch unsre eignen Patrioten unlcrstüztesl, und

vielleicht manchem das Leben retteten, und da diese

Patrioten nun bestimmt um der Konstitution willen
verfolgt werden, so unterstüzt er ganz Hussis Antrag.
Herzog unterstüzt ebenfalls Hussis Antrag, und will
feierlich erklären, daß diejenigen Bundtner, welche die

Konstitution angenommen haben, wirkliche helvetische

Bürger seyen. Gmür folgt Herzog. Zimmer-
mann freut sich über solche Aeußerungen und über

Hüssis Antrag selbst; er unterstüzt die Meinung, daß

verfolgte Bündtner Patrioten als Helvetier, im Fall
einer Flucht aufgenommen werden, allein er glaubt

im gegenwärtigen Zeitpunkt sey. in Rüksicht von Bund-
ten, Vorsicht nöthig, daher will er das Direktorium
einladen, uns anzuzeigen, ob Maasrcgeln hierüber
ohne Bedenklichkeiten genommen werden können.

Hüssi beharret auf seinem Antrag, weil man diese

öffentliche Billigung jenen eifrigen und standhaften Pa-
trioten schuldig, und sie der Konstitution gemäß ist.

Huber unterstüzt eine direkte Erklärung, oder aber

eine mittelbare, durch die vorgeschlagne mocivirle Ta-

gesordnung. Uebrigens mag er eine Einladung au oas
Vollziehungsdirektorium, um die Bündtner Patàn
zu unterstützen, wohl leiden. Zimmermaun vce-

thcidigt seine erste Meinung, indem wir alle, in Räk-

ficht der Sache selbst, einig sind, und nur über die

Form streiten, welche wir aber sorgfältig, dem Geist

der Koust.tution gemäß, beobachten sollen. Bour-
go is folgt Hubern, welcher aufs neue beharret, weil

Rätien schon früher immer zur Schweiz gehört habe,

und auch laut unster Konstitution, und unsrer und

der Fia .keu Auffodcrung aufs neue zur helvetischen
Republik gehöre; da wir in der Sache einig sind, so

sollen w r auch zu derselben Ja zu sagen wagen. Ge>

crelan theilt die Empfindungen mit Huber», aber

auch zugleich die Sorgfalt Zinimermanus, daher glaubt

er, um die Sache desto sorgfältiger behandeln zu kon-

nen, sollte eine Kommission zur nähern Untersuchung
der Sache niedergesezt werden. Custor folgt Hu-
dern. Hüssi beharret, und will wegen dem ge-

fährlichen Aufschub keine Kommission: durch Owei-
sung seines Vorschlags glaubt er wird die Aristokeaue

triumphiren, und der Patriotism' unterliegen, daher

beschwört er die Versammlung seinen Antrag anzu-

nehmen. Ca r r a rd bezeugt, baß Hüssis Motion ihm

Ehre mache, so wie auch die Lebhaftigkeit der Bera»

thung die ganze Versammlung ehre; allein da wir
den Gegenstand nur aus einigen Zeitungen, oder ein-

festigen Nachrichten kennen, so sollen mir nicht ohne

nähere Untersuchung sogleich abstimmen, sondern die

Sache durch eine Kommission schleunig untersuchen

lassen. Carra rds Antrag wird angenommen, und

in die Kommission geordnet: Hüssi, Secretan un»

Huber.
Huber, im Namen einer Kommisston schlägt vor,

daß Joh. Schenk von Arburg, der eine katholische

Frau geheuralhet hat, und bisher im Kanton Basti
lebte, sich wie jeder andere helvetische Bürger zu M
burg niederlasse» könne. Die Berathung des Rapport»
wird auf drei Tage verschoben.

Haas verthèidiqt in einem Schreiben aus Lm

zern die Zwekmässigkeit der urftlinerkirche in Luzer»

für den Versammiungssaal des grosse» Raths.
Haas selbst auch in der Versammlung erscheint, I»

erklart er noch mündlich die Vortheile dieses Versamm

lungsorts, und fodert bestimmte Erklärung, ob oe

grosse Rath bei seinem Beschlusse bleiben wolle, ooe



nicht. W y dêr empfiehlt dagegen das Gebäude über
dem Stadtkeller zu einem Versammlungssaal, und
versichert übrigens, daß die Anordnungvkostcn von der
Stadt Luzern selbst gelragen werden. Koch Host, man
werde nun nicht durch Schwierigkeiten die man gegen
die ttrselinerkirche erhebe, die Ausführung des Dekrets,
Luzern zum Hauptsiz zu machen, aufschieben: er ver
theidigt ganz das schon gefaßte Dekret, und will also
Haas aufs neue beauftragen die nöthigen Anorbnuw
gen zu veranstalten. Das Dekret wird aufs neue des

stäiigt. — Haas begehrt, daß bis zur gänzlichen Ane
ordnung dieses Versammlungssaals, das Theater in
Luzern zu diesem Endzwck bestimmt werde. Ander«
werth fodert, daß man allerfoderst bestimme, wenn
die Ortanderung statt haben soll. Bourgois will
nicht auf Luzern. bis alle Anordnungen vollständig ge-
troffen sind. Koch folgt Bourgois. Hüber folgt
ebenfalls, indem er Host, auch ohne einen provisori-
scheu Saal in z Wochen nach Luzern ziehen zu kön
nen. Escher unterstüzt Haas, indem das Provisor!-
sche nicht in dem Versammlunqssaal allein bestehe,
sonder» besonders darin, daß die meisten Repräsen
tauten wegen Mangel des Platzes, von ihren Fami-
lien entfernt leben müssen, da sie dieselben hingegen in
Luzern mit sich vereinigen könnten. Jomini folgt
Bourgois. Zim m ermann fodert Abstimmung.
Ackermann unterstüzt Borgois, und glaubt, es ha-
bcn in Acau alle Frauen der Repräsentanten Plaz.
Delves unterstüzt BourgoiS, weil man noch wohl
einige Zeit in Arau bleiben könne. Man geht über
das Ganze zu Tagesordnung.

Das'Vollziehungsdirektorium ladet die gesezgebew
den Räthe ein, keine besondern -Verfügungen über Re
galien, Zölle u d. gl. zu treffen, damit nicht einzeln
über Finanzgegenstände Bestimmungen getroffen wer
den, die einer künftigen planmässigen Anordnung hin-
dcrlich seyn könnten. Carrard bittet die Bothschaft
der Kommission mitzutheilen, welche über die freie
Schiffahit auf dem Zürichsee niedergcsezt ist. Escher
Host, jedes Mitglied der Versammlung werde sich diese
Anzeige tief einprägen, um aber den Senat in den
Stand zu setzen, im Fall wir diese Erinnerung ver-
gessen tollten, uns daran zu erinnern, so begehrt er
Mittheilung an den Senat. Huber folgt' der M:t-
theüung an den Senat. Koch folgt Eschern, und
macht die Versammlung auf die Wichtigkeit des Pul-
verHandels aufmerksam. Die Bothschaft wird dem
Senat mitgetheilt.

Hüssi fodert Entlassung aus der Pulver, und
Salpeterkommifsion. Trösch willKoch dieser Kom-
Mission beiordnen. Koch entschuldigt sich, indem er
schon in 42 andern Kommission hinlängliche Beschäs-
tigung finde. Man geht zur Tagesordnung.

Koch legt im Namen einer Kommission eine neue
Redaction vor, über den vom Senat verworfenen Be-

schluß, der Erlaubniscrtheilung einer Heurath für eine
Wittwe die ihr Z>aurjahr noch nicht ausgehalten hat.
Diese neue Redaction wird angenommen.

In die neue Zehenden - und Feudalrcchtskommis»
sion werden durch Mehrheit der Stimmen erwählt,
Zimmermann, Carrard, Escher, Koch und
Kühn.

Escher glaubt es sey von der größten Wichtig»
tigkeit, dieser Kommission den Auftrag zu geben, von
allem aus sich mit dem dießjährigen Zehcnden zu be»

schuftigen, und einen abgesonderten Gesetzesvorichlag
über denselben Mit Beschleunigung vorzulegen. Zim-
m er mann fodert völlige Freiheit für die Kommission
vorzuschlagen, was ihr für das Wohl des Vaterlan»
des am zweckmässigsten zu seyn scheint, und also Ta»
gesordnung über Eschers Motion. Escher zieht sei»

nen Antrag zurük.
Die GemeindeOberurdorf, welche zum Kanton

Baden geordnet worden, bittet um Wiedervereinigung
mit dem Kanton Zürich. Escher sagt, als diese
Anordnung getroffen wurde, habe er sich derselben
widersetzen wollen, weil er des KantonSgeistes ver»
dächlig gewesen sey, allein heute hoffe er werde man
nur auf seine Gründe hören: die Gemeinde Oberudorf
gehörte immer zum Kanton Zürich, hatte also zur,
cherische Geftze und Uebungen, und hat der Konstitu»
tion zufolge das Recht noch so lange bey diesen Ge»
setzen gelassen zu werden, bis ein neues helvetisches
Gesezbuch errichtet ist: nun ist sie aber dem Canton
Baden bcygcordnet, wo die Gerichte die Zürcher Ge>
setze nicht kennen, und wo man sie der Zürcher-Ue»
bung zuwider Audienz und - Gerichtsgelder bezahlen
machen will: mehr noch, Ober-Urdorf war noch zur
Zeit der Wahlen beym Kanton Zürich, und hat also
die zürcherschcn und nicht die badifchen Gerichte wäh»
lcn helfen; laut der Konstitution aber muß einer nur
von den sclbstgewahlten Richtern gerichtet werden:
in dieser doppelten Rücksicht und weit Urdorf der Ar»
menanstaltcn und andern ökonomischen undgeographi»
schen Hinsichten mit Zürich genau verbunden ist, so,
dere ich Rüknahme des frühern Beschlusses und Ge»
Währung dieser Bitte. Rellstab unterstützt ganz
Eschern, besonders auch weil die Canzleyen dieses Orts
in Zürich sind. Billeter folgt Eschern, weil die
Einwohner dieses Dorfs Recht haben, auf ihre alten
Gesetze und ihre selbstgewahlten Richter. Eschers
Antrag wird angenommen.

Jakob Stellt von Eichstetten im Markgräfi»
schen, der sich seit 12 Jahre» in der Schweiß aufhalt,
begehrt in einer Bittscheist, E lisa b et h P fi st er
von Bertschikon im Kanton Zürich heirathen zu dürfen,
mit der er ein Kind gezeugt, aber wegen Mangel
eines Heimathscheins die Eheerlaubnis nicht erhalten
konnte. Diese Bittschrift wird an die Fremdenkommis»
sion gewiesen, welche zugleich den Auftrag erhält in
8 Tagen ihren Rapport zu machen.



Die Gemeinde Burners, Distrikts Cosvnay be-

gehrt Abschaffung ihres von der Strasse entfernten und
daher unnützen Wirthshauses. Diese Bittschrift wirb
an die JnnungSkommission gewiesen.

Eine Bittschrift der Gemeinde Zofingen, die ei-
nen Eintheilungeplan enthält wird an die allgemeine
Eintheilungskommisfion gewiesen.

Carrey von Ouchi Vormund der Bürgerin
Bondeli Constanvon Bern fragt ob seine Pu
pille welche nun seit 10 Jahren in Lausanne wohnt
zu der von der Verwailungekammer des Kantons
BcrnS ausgeschriebnen Steuer, anch nach ihrem Vers
mögen beytragen müsse. Dieser Gegenstand wird dem
Direktorium zugewiesen.

Das Haus Hallwyl im Canton Argäu erklart
in einem Schreiben, daß die Angabe der Gemein-
den Meistersch wanden und Tennwyl, daß
fie zu einer Hallwyler Zwingmühle gehören falsch sey,
indem nie ein solcher Zwang stattgehabt habe.

Die Sitzung bildet sich in geheimes Konnte.

Senat 25 August.
Muret verlangt, daß alle an den Senat ge-

langte Petitionen Hber daS Zehendgeschäft, dem gros-
sen Rath, der sich nun neuerdings mit diesem Gegen-
stand beschäftigen wird, zugesandt werden. Bay
will zugleich auch die von den Mitgliedern des Senate
vorgetragnen Meinungen übersenden. Crauer
glaubt, das leztere sey unnölhig, der grosse Rath
werde sich die zwekmasstgen Aufschlüsse schon selbst zu
verschaffen wissen. Usteri glaubt, eine offizielle
Sendung der im Senat vorgttragnen Meinungen habe
durchaus nicht statt; jedeS Mitglied deS Senats
könne, wann es das gut finde, für sich seine Mei-
nung der Commission deS grossen RalheS übergeben.

Bay nimmt seine Meinung zurück. MuretS An--

trag wird angenommen.
Die Sitzung wird geschlossen, und nach deren

Wiedereröffnung ein Beschluß, welcher die 17 Perso-
nen deS dürftigen Klosters St. Clara zu Bremgarten
in die beiden Klöster Hermetschwyl und Fahr theilt,
angenommen.

Ein Beschluß wird angenommen, welcher dem

B. Peter Streit, K.Berns, der sich in Frankreich
niedergelassen hat, seine Habe dahin zu ziehen erlaubt,
wogegen er sein Schweizerbürgerrecht aufgicbt.

Der Beschluß über die Einrichtung der Munizi-
palitäten wird vorgelesen. -» Man verlangt eine Com-

mission von 5 Gliedern zu ihrer Untersuchung. K u bli
hält die Sache für dringend ; viel werde nicht gean-
bert werden, und somit könnte man den Beschluß
sogleich annehmen. Usteri glaubt, so dringend die

Sache seyn möge, so wichtig sey sie auch; und der

Senat könne durchaus einen solchen Beschluß nicht
ununkersucht annehmen: will man «hn auch um einzel-
ner Mangel willen nicht verwerfen, so ist es immer

gut, wenn diese Fehler aufgebest und entwickelt wer«
den. Ruepp stimmt bei. Ku bli nimmt seine Mei-
nung zurück. — Die Commission wird beschlossen,
sie soll in 5 Tagen Bericht erstatten ; sie bestcht auS
den B. Usteri, ZaSlin, Kubli, Pfy ffer und

Bay.
Der Beschluß über dieJagdfreiheit wird verlesen.

Forner od verlangt Untersuchung desselben durch
eine Commission von 5 Gliedern, indem man sehe,
daß er von Liebhabern der Jagd abgefaßt ftp.
Zäslin stimmt bei und tadelt den Detail, m ivel-
chen die Resolution eintritt, gleich als ob wir eine

Jagdkammer
^
wären. Crauer stimmt bei; hält die

Sache aber für sehr dringend, weil die Jagd wirklich

izt aufgehe und sehr viele Mißbräuche eingeschllchea

sind. Bodmer findet, es hätte niemand besser aiS

gerade Jagdliebhaber den Beschluß abfassen können;

er sieht also nicht ein, warum man nicht annehmen
wollte. Ruepp findet ihn auch sehr wohl abgefaßt
und will annehmen.--DieCommission wird beschlossen

und in dieselbe geordnet: Berotdinger, Ber-
t holtet, Fuchs, Kubli und Bay.

Der Beschluß, welcher dem Sisital in Baden
aus den benachbarten Klöstern Unterstützung zuspricht,

wird verlesen. For nerod ist von der Nothwendig«
keit der Unterstützung zwar überzeugt, aber er tadelt

es, daß der Beschluß dieselbe aus den benachbarten

Klöstern ziehen will; das Direktorium sollie ihn daher

nehmen, woher er am schiklichste» kann genommen

werden; wenn indeß Ueberfluß in jenen Klöstern ist,
so mag er wohl zur Annahme des Beschlusses stim-

men. Ruepp glaubt, daS Kloster Wetliugen könne

izt nichts entbehren; es hätte also gesagt werben sollen:

von den Orten, welche Ueberfluß haben. Devevey
will verwerfen; Baden sey selbst zum Theil an den

grossen'Unkosten, die eS habe, Schuld; statt die Ost

fiziere in die Bürgerhäuser zu vertheilen, bezahle ihnen

die Stadt sehr kostbare Zechen im Gasthof. Pruw
ner glaubt, eS werden noch viele Orte sich im nenn

lichen Falle befinden, wie Baden; allein anstatt ihnen

aus dem Nativnalgut Entschädigung zugeben, sollte

man vielmehr die abgelegenen Orte, welche biS dahin

ohne Einquartierung gewesen sind, mitznzahlen anhab

ten. Mün g er will erst nähern Aufschluß abwarten.

Mlttclholzer bemerkt, eS sey einzig um Untw
stützung des von den Franzosen beseztcn Spitales m

Baden zu thun; er will annehmen Duc ebenfalls.

Meyer v. Arbon glaubt, wer die Menge fraê
scher Einquartirungen und Soldaten, welche die Stavr
Baden unterhalten müßte, kenne, werde a» ihren

Bedürfnissen nicht zweifeln; daS Direktorium werm

schon alle nöthige Vorsicht beobachten; er will all»

annehmen. Fachs und Lang ebenfalls; eSbefiipen
sich sagt er, mehrere und reichere K üster alS W«'
tingen ist, in der Nähe von Baden. D 'r Be-a>>u»

wird angenomm»». (Die Forts, im 144"«



Der schweizerische Republikaner.
Hundert vier und vierzigstes Stück.

Gesezgebung.
Senat 2;. A u g u st.

(Fortsezung.
Jener über die Besieglung öffentlicher Akten wird

verlesen. — Crauer will denselben sogleich anneh
men, da die Sache dringend ist und was in der
vorher verworfenen Resolution getadelt war, hier
nun gebessert sey. Meyer v. Arbon ebenfalls.
Lüthi v. Langnau ist nicht dieser Meinung; «
findet die Sirgelraxen immer noch ungleich, und da
hierüber Gleichförmigkeit in Heloetien seyn soll, so
will er verwerfen. Zäslin erinnert, daß das schon
der zte Beschluß über diesen Gegenstand, daß die
Hauptfehler gebessert und die Sache sehr dringend
ist. Muret stimmt für die Annahme; der grosse
Rath habe darum noch keine neue und gleichförmige
Siegeltaxen bestimmt, weil erfinde, daß sie einerseits
mit dem Steuersystem, anderseits mit dem richterli-
chen Codex und den fragen: ob und für wen solche
Emolument« sollen bezogen werden, zusammenhängen;
indeß habe er einstweilen doch die gar zu hohen Sie»
geltaxenherabgesezt. Ruepp, Badou, Diethelm
und Fornerod wollen annehmen. Duc verwirft,
weil keine ungleiche Abgabe Platz haben kann.
Münger, Zulauf und Hafelin wollen aus glei<
chem Grunde verwerfen. Usteri: Man verliert durch-
aus den Gegenstand des Beschlusses aus den Augen
und hält sich an eine Nebensache. Es ist gar nicht um
Siegeltaxen zu thun; über diese wurde kein Schluß ab»

gefaßt und sie müssen also vor wie nach bezahlt werden,
bis mit dem allgemeinen Steuersystem auch dieser Theil
gleichförmig gemacht wird ; dagegen war es von drin-
gender Nothwendigkeit die neuen Behörden zu be-
stimmen, welche an der Stelle nicht mehr Vorhände-
«er alterer, die Besicglungen zu besorgen haben; und
darum muß der Beschluß angenommen werden.
Fuchs und Barras sind gleicher Meinung. Bay
wäre es auch, wenn der grosse Rath nichts von
Siegeltaxen gesagt hätte; da dies aber geschehen, so
verwirft er. Bod mer ebenfalls. Muret bemerkt,
daß man die erste Resolution über diesen Gegenstand
gerade darum verworfen habe, weil darin der Sie-
geltaxen überall nicht gedacht war. Müller und
Laflechere wollen annehmen. Crauer hingegen
nimmt seine Meinung zurück und stimmt zur Verwer-
sung. Mit 26 Stimmen wird der Beschluß angenom
men» aï sind für die Verwe-fung.

Der Beschluß, welcher dem B. Aesch, Kanton

Bern seine Baase zu hcirathen erlaubt, wird ange^
nommen.

Eben soder, welcher die gleiche Bewilligung dem
Christ. Grübel von Veiten K. Zürich, ertheilte.

Ebenso der, welcher über das Begehren einer
Wittwe von Solothurn, einen Fremden ohne Nach«

theil der Fortsetzung ihres Handwecks, heirathen z«
dürfen — zur Tagesordnung geht, indem das Begeh«
ren durch Konstitutionsgesetze schon bewilligt sey.

Schär er erhält für 4 Wochen U laub.
Berthollet verlangt, daß der Senat wieder

grosse Rath, eine Zeit bestimme, wann seine Mitglied
der in der Amtskleidung erscheinen sollen. — Usteri
schlagt dazu den 21 Herbstmonat vor, den gleichen
Tag, den sich auch der grosse Rath gewählt hat.
Müller will die erste Sitzung in Luzern und Bod«
mer gleich kommenden Montag dazu bestimmen.
Usteri's Antrag wird angenommen und auf For-
nerods Verlangen beigefugt, daß wenn man früher
in Luzern Sitzung haben sollte, alsdann schon das
Costum getragen würde.

Am 26ten war keine Sitzung in beiden Räthen.

Grosser Rath 27. August.
Secretan übergiebt im Namen des Professor

Durand in Lausanne eine patriotische Rede, die er
in der dortigen Kirche gehalten hat- Auf Sekretans
Antrag wird ehrenvolle Meldung im Protokoll erkannt.

Nuzet zeigt an, daß er den ganzen Urlaub zur
Wiederherstellung seiner Gesundheit nicht g braucht
und daher-für seine Pflicht g'achtet habe, sich sogleich
wieder an seinem Posten eiuzl,finden, um die Lage
seines Kantons zu schildern; die allerliebsten ge stiichen

Herren haben vor einem Moaat wieder ihr altes We-
sen treiben wollen, aber man hat ihnen ein wenig
ins Ohr gesprochen, und zwar deutsch und franjösisch
und auch etwas latein dazu, so daß sie es^endlich
vecsianden haben, und den 2z dieß, ist der Bürgerest»
im Wallis einmüthig geleistet worden; nur muß man
nicht vergessen, daß der Wolf immer Wolf bleibt und
daß die geistlichen Herren mit dem Herz nicht fihr
bei diesem Eid mögen gewesen seyn: man hal sieabrr
den Authoritäten zur gehörigen A-fstcht empfohlen.
Uebrigens iss das Volk noch in der tiefsten Unw sscn-

ycit über alles was vorgeht, und wird dag'gen auf
die gottloseste Weife bearbeitet, daher fsd.re ich, daß
das Direktorium die Gesetze im Kanton Wallisschnet«



ler bekannt macht/ daß das schon lange dekretirte
Volksblatt innert 8 Tagen franco in der ganzen Re-
publik verbreitet und daß der Rapport über die Frie
densrichter in 4 Tagen vorgelegt werde. Koch bemerkt/
daß man der Friedensrichter«Commission / welche ih>
ren Rapport ganz umarbeite, noch etwas Zeit gcstat«
ten muffe; in Rükstcht der verspäteten Erscheinung des
Volksblatts räth er, eine Einladung an das Direkt»'
rium an, und da die Gesetze und Beschlüsse im Wallis
nicht bekannt sind, und dieses eigentlich eine Anklage
gegen das Direktorium ist, so schlägt er eine Commis«
ston zur Untersuchung hierüber vor. N u zet bemerkt,
daß einige Gemeinden im Wallis schon aus sich selbst
Friedensrichter gewählt haben. Bourg ois glaubt,
das erste Stück des Volksblatts sey schon unter der
Presse und folgt übrigens Koch. Broye wünscht,
daß Nuzet seine Nachrichten auch dcm Direktorium
mittheile. Nuzet glaubt nur dem grossen Rath Re>
chenschaft schuldig zu seyn. Koch will dieses Nuzets
Patriotismus selbst überlassen. Hub er bittet um
Beendigung. Zur Untersuchung über die späte Be
kanntmachung der Gesetze im Wallis wird eine Com
Mission niedergcsczt, und in dieselbe geordnet: N u

;et, Anderwerth und Capani.
Der Präsident zeigt an, daß B. Schönweiz,

verfolgter Patriot von Bern, Proben als deutscher
Unterschreiber zu machen wünschte. Der Antrag wird
genehmigt.'

Das Direktorium fodert in einer Bothschaft, daß
ihm folgende für Wohnungen öffentlicher Beamten
und in andern Rüksichten unbrauchbare Schlösser zur
bestmöglichsten Benutzung überlassen werden : Thier«
stein, Gilgenberg, Bächburg, Klus, Dor-
«ach, Falkenstein, Bipp, Signau, Burg-
dorf, Kyburg und Regensperg. A rb fodert
eine Untersuchungskommission, indem die beiden ersten
Schlösser schon von den Franzosen verkauft worden
seyen. Zimmrmann folgt. Koch bemerkt, daß
grosse Schlösser i» Städten, wie z. B. B.urgdorf,
sehr geschlkt zu Casernen wären Trösch folgt Arb,
indem Sorgfalt nöthig ist, weil man die Sachennicht
zweimal verkaufen kann. Huber bemerkt, daß es
hier nicht von Verkaufen, sondern von zwekniäkstger
Benutzung die Rede s'y und unterstü-t allo dieBott-
schaft. Rellsiab stimmt für eine Commission, weil
wenigstens Regensperg sehr dienlich für eine
Schulanstalt wäre. Nuzet folgt, weil es zu frühe
sey schon verkaufen zu wollen. D>e Commission wird
angenommen und in dieselbe geordnet: Cartier,
Thorin, Rellstab, Kaufmann und Mar«
k a c c i.

Das Direktorium beantwortet in einer Bothschaft
die ihm vor einiger Zeit vorgelegte Frage üvcr die
Nationalwaldungen, in der Gcg nd von Freschclz da«

hin: daß im Distrikt Murteu nur ein einziger Wald von

1142 Jucharten, der aber nur 110 Stück Hochstamms,
ges Holz habe sich befinde, daß aber dieser Wald über,
Haupt durch Krieg, mehr aber noch durch das Wald«
recht einiger Gemeinden in demselben sehr beschädigt
sey: Ferner bemerkt das Direktorium, daß es noch
nicht hinlänglich über diesen Zweig der öffentlichen
Oekonomie benachrichtigt sey, aber sobald möglich
eine Verwaltung hierüber niedersetzen werde, die aus
den erfahrensten Männern bestehen soll. Thorin fo«

dert eine neue Kommission über die Anh der Unter«
stützung des Dorfs Freschelz: der Antrag wird ange«
nomme» und in die Kommission geordnet Spengler,
Lüscher, Kulli, Egg v. Ryken und Gra«
fenried.

Auf Kochs Antrag wird das Gutachten der

Militärkommission (vi-l. 24. Angst) zum zweitenmal
verlesen. Nuzet verlangt, daß dieses Gutachten ar«

tik.lweise behandelt werde. Spengler will den

Rapport der Dringlichkeit wegen sogleich annehmen,
indem kleine Fehler nachher noch verbessert werden
könne». Genaud findet die Besoldung der OD
ziers, besonders des Etaabs zu stark. Broye will,
daß bei der Kavallerie besondere Bereüter gehalten
werden. Koch bezeugt, daß viele gute Miiitärpw
soneu bei Abfassung dieses Rapports berathen wordcn

seyen, daß die Kommission nicht auf Vollständigkeit
Anspluch mache, daß man der Commission den Vor«

Wurf gemacht habe, der Ctaab sey zu schwach besol«

det, und die besondern Bereuter seycn suc überflussig

gehalten worden: er fodert daher, daß mau zuerst à
stimme, ob man den Rapport annehmen oder debat«

tiren wolle. Nuzet erklärt, daß er Hauptfehler in

dcm Rapport sehe, die er mathematisch beweisen will,
und beharret also auf seinem Antrag. Del 0 es will
den Rapport nicht im Einzelnen untersuchen, sondern

folgt, der Dringlichkeit wegen, dem Antrag Kochs.
Trösch folgt auf gleiche Art. Jomiui und Capa<
n. unterstützen Nuzet. Ku hn stimmt Koch bei: der

Rapport wird im Ganzen genommen in Berathung

genommen. Nuzet sagt, 'ich zweifle nicht, daß das

Direktorium Offiziere zu diesem KorpS ernennen

werde, die sich fijl Ansang der Rcvelulion sur die

Sache der Freiheit gezeigt, und nicht solche, welche

bis auf den letzten Augcnblik den Cte»n aus ihrer

Brust getragen haben und nun eine Contrercvoluiion
bewirken wurden : in Rücksicht der Unteroffijicrechoste
ich, werde» die Verwaltungokammern um gure Zeug«

nisse befragt, und nie der Endzweck dieser T-uppen

vergessen, und sie daher nur aus frcihcitsliebew ««

Bürgern besetzt werden. Zweitens fodere ich, oa»

Vrn Off-zieren auch Rationen gegeben werden, beim

oft kann man Geld im Sak haben ohne dalstr Mv
erhalten zu können. Drittens höre icb von Husaren

sprechen.- ich weiß daß viele Mächte so einsaitig w«

ren solche Korps zu errichten: aber was ijt e«a



far? ein ungarisch gekleideter Bauer! da will man
die schöne» Herren in ungarische Bauren ummodeln,
damit sie zweimal mehr kosten als ein anderer Soi-
dal zu Pferd, wegen ihren Knöpfen und Schnüren:
in Frankreich woilie man sie abschaffen, aber sie ge
fi le» dem Frauenzimmer und so blieben sie: ich
verlange daher, daß wir statt Husaren Jäger zu Pferde
errichten. Secret an foderr, daß Nuzcts Bemers
kungen Punkt für Punkt behandelt werben. Ca r r a rd
folgt und will wahrend dieser Zeit keine neuen Be-
Wirkungen annehmen ; beide Ordnungemotionen wer,
den angenommen. Koch bemerkt, daß die Konsti
tusi»n dem Direktorium unbeîchrankte Macht zur
Wahl der Ossizcre giebt, und daß eine solche Versa
gung wie Na,et vorschlägt, unnützer Weise Aufsehen
unter dem Volk machen würde uno selbst unausführ
bar sey, weil daö Direktorium keine Schlüssel zu
den Herzen der Menschen habe, daher fodert er übe.

diese eist: Bemerkung Nuzets die Tagesordnung.
Carrard bemerkt, daß Nuzet hierüber auch keimn
eigentlichen Schluß gemacht habe. Huber bemerkt,
daß Nuzet hierüder doch einen Beisatz gefodert habe.
Nuzet erklärt, daß er die Gewalt des Direktoriums
so wie seine eignen Rechte wohl kenne, und glaubt
das Direktorium könne nicht hinter das Licht ge-
führt werden, wenn die Verwaltungskammcrn Zeugs
Nisse ausstellen müssen, wie dieses auch in Frankreich
der Fall war. Huber bemerkt, daß jedes Gesetz
hierüber konstituuonswidrig wäre, weil die Verwais
tnngskammern nur unter den Befehlen des Direklos
riums stehen, welches ja überdem selbst fremde zu
Off zieren annehmen kann, und oft die Kennzeichen
des Patriotismus müßten festgesetzt seyn: auch glaubt
er, daß diejenigcn welche aus Ehre und Pflichtgefühl
die alten Regierungen vertheidigten, nun das Gleiche
für die neue Ordnung thun werden, weil ihre Pflicht
sie dazu verbindet. S e c r etan folgt der Tagesord,
nung in Rücksicht der Konstitution und dem Zutrauen
welches das Direktorium verdient. Carrard und
Hecht folgen. Koch fodert einfache Tagesordnung,
weil eine motivirte dem Senat zugesandt werden
müßte. Man geht zur Tagesordnung.

Koch bemerkt in Rüksicht der zweiten Forderung
NujetS, daß die Kommission sich die größte Erleich-
tcrung des Staats zur Ncgrl gemacht habe, daß d.r
Officier in Garnisonen an die Kost geht, also keiner
Rationen bedarf und hingegen im Felde dieselben
laut dem Gutachten erhalten soll: also fodert er auch
hierüber Tagesordnung, welche angenommen wird.
In Rücksicht des dritten Vorschlags von Nuzet be-
merkt Koch daß ein Husar ein leichter Reuter sey,
man könne ihn nun Husar oder Jäger nennen: die
Bemerkung wegen der Knöpfe scy unpassend, weil
dre Bestimmung ihrer Zahl dem Direktorium zuge«
höre; eben so unzwekmassig scy die Bemerkung wegen
den Frauenzimmern, tu keine in der Commission
waren, und dagegen selbst während der Revolution

noch neue Husaren Regimenter in Frankreich errichtet
wurden, also auch hierüber fodert er Tagesordnung,
welche ebenfalls wieder angenommm wird. Ge-
naud begehrt, daß der Zeitpunkt bestimmt werde,
von weichem an die Officiers besoldet werden sollen.
Koch bemerkt, daß diese Besoldung von da an an«
gehe, wann sich die Chefs mit der Organisation der
Truppen beschäftigen, und da sich dieses von selbst
versteht, so fodert er Tagesordnung. Kühn folgt.
Man gcht zur Tagesordnung. Jomini fodert, daß
die Haup-leuce monatlich nur ioc> Franken und der
Chef nur -ooo Franken erhalle. Koch bemerkt, daß
man von stehenden Officicren nicht sodern könne, daß
sie mit einer Besoldung zufrieden seyen, mit der sie

nicht auskommen können, indem eine solche Ordnung
oei Militzcn nur ein vorübergehendes Opfer ist, Hins
geg.n hier ausdauernd wäre, und sich überdem noch
diese Trappen reinlicher kleiden müssen: in Rüksicht
des ChesS, so ist dieser im Fall viel herumzureisen,
weil sein Korps verstreut seyn wird, daher fodert er
aucy hierüber Tagesordnung, welche, so wie auch
der ganze Rapport, nun angenommen wird.

Die Fortsetzung im 144. Stück.

Proklamation.
Im Hauptquartier zu Bern, den ,6. Fruktidor, im 6. Jahr

der französische» einen und uuthellbaren Republik-

Der Ober Gencral der franz. Armee in Helvetien,
an die Einwohner des Kantons Sentis!

Bürger!
Obschon es schmerzhaft für mich ist, euch an euer«

Pflichten erinnern zu müsse«, deren Erfüllung ich von
euch als von Schweizern hoste, so sehe ich mich
doch genöthigt euch die Versprechungen wieder vor
Augen zu icgcn, die ihr eingegangen seyd, als ihr
euch zur helvetischen Konstitution vereinigt habt. Ihr
äussertet damals Sorgen über die freye Ausübung eu«

rer Religion. Eme fteymüthige und redliche Erklä-
rung zerstreute sie bald. Man zeigte euch, daß eben
îsiese Konstitution die Freyheit des Gottesdienstes
feycrlich verspricht, und in dem sie die Rechte von
allen sichert, nur Gehorsam gegen die Gesetze erfors
dert, die von eucrn Repräsentanten gegeben werden.

Hat der Erfolg dieser Erklärung nicht entsprochen?
die Mönche des Klosters Einsiedlen ausgenommen,
welche das Loos des Krieges unserer Willkühr unters
warf, und die sich immer als besondere Feinde der
französischen Revolution gezeigthatien ; sind nicht euer«
Altäre, euere Geistlichen, euer Land respeklirt worden?

Warum denn erfüllet ihr nicht die Bedingnisse
cincS durch gegenseitige Uebereinstimmung bestätigten
Vertrags? Warum zögert ihr, euch den Pflichten zu unters
werfen,die das Vaterland allen seinen Söhne» auferlegt?

Ganz Helvetien hat den Eid geleistet, der neuen
Konstitution getreu zu seyn und unter dem Schutz
oer Gesetze vereinigt zu bleiben; überall und auch in»
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